
Informationen für Wassersportler
Wasserstraßen zwischen Weser und Elbe

Wir machen Schifffahrt möglich.
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3Vorwort

Einleitung

Mitdieser Broschüremöchtedie
Wasserstraßen- undSchifffahrtsver-
waltungdesBundes Sieüberdie
BundeswasserstraßenMittelland-
kanalmit StichkanälennachOsna-
brück,Hannover-Linden,Hannover-
Misburg,HildesheimundSalzgitter,
Elbe-Seitenkanal,Wesermit ihren
QuellflüssenWerraundFuldaund
denNebenflüssenAller undLeine
sowiediebundeseigenenTalsperren
Eder- undDiemeltalsperre informie-
renund IhnengleichzeitigHilfe-
stellung fürdie PlanungundReali-
sierungvonBoots- undSchiffstouren
geben.

Dieses Heft verweist aufwichtige
Rechtsvorschriften, die zu beachten
sind und gibt Hinweise und Emp-
fehlungen. Auch auf demWasser
gibt es verbindliche Regeln für das
Verhalten der Freizeitskipper.

Sicherheit auf unserenWasserstra-
ßen lässt sich nur erreichen, wenn
sich jeder Verkehrsteilnehmer im
Rahmen seiner Verantwortung den
Vorschriften und den nautischen
Übungen gemäß verhält.

Bitte beachten Sie aber auch, dass
Sie die Kenntnis des Inhalts dieser
Broschüre nicht von Ihrer Ver-
pflichtung als Fahrzeugführer ent-
bindet, sich vor Fahrtantritt über
die jeweils gültigenVerkehrsvor-
schriften zu informieren.

Wirwünschen Ihnen viele schöne,
unbeschwerte und vor allemunfall-
freie Stunden an und auf unseren
Wasserstraßen, stets eine gute
Fahrt und immer eineHandbreit
Wasser untermKiel!
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1 Die Bundeswasserstraßen zwischen
Weser und Elbe

1.1 Mittellandkanal

DerMittellandkanal ist zentraler
Teil einerWasserstraßenverbin-
dung, die vomRhein über Ems und
Weser bis zur Elbe beiMagdeburg
undweiter bis nach Berlin und zur
Oder führt. Er ist einwichtiger Ver-
kehrsweg der Binnenschifffahrt in
Europa. Viele Häfen undUmschlag-
stellen für Güter aller Art sind am
Mittellandkanal zu finden. Über
Stichkanäle sindweitereHafen-
standorte an denMittellandkanal
angebunden.

DerMittellandkanal zweigt im
Westen bei Bergeshövede in der
Nähe von Rheine aus demDort-
mund-Ems-Kanal ab und verläuft
zunächst parallel zu denHöhen-
zügen desWiehengebirges nach
Osten. Bei Bramsche zweigt der rd.
14 km lange Stichkanal Osnabrück
ab, der nach Süden zu den Schleu-
senHollage undHaste führt und in
denHafenanlagen der Stadt Osna-
brück endet.

DerMittellandkanal verläuft weiter
über Bad Essen und Lübbecke nach
Minden, wo er dieWeser in einer
im Jahre 1998 erbauten Kanal-
brücke überquert. Sportboote und
Fahrgastschiffe können in Rich-
tung Osten fahrend die alte Kanal-
brücke aus dem Jahre 1914 nutzen.
Westlich der Kanalbrücken zweigt
der Verbindungskanal Nord aus
demMittellandkanal ab. Er stellt
mit der SchachtschleuseMinden
die kürzeste Verbindung zwischen
demMittellandkanal und der
Weser her.

Wasserstraßenkreuz Minden

1
D
ie
B
un
d
es
w
as
se
rs
tr
aß
en

zw
is
ch
en

W
es
er
un
d

El
b
e



Informationen für Wassersportler 5

Neben der Schachtschleuse, die
1915 in Betrieb genommenwurde,
wird in den Jahren 2010 bis 2013
eine 140m lange Schleuse, die sog.
WeserschleuseMinden, als neues
Abstiegsbauwerk zurWeser errich-
tet. Östlich der Kanalbrücken
zweigt der Verbindungskanal Süd
aus demMittellandkanal ab. Er
stellt über zwei Schleusen eine
zweite Verbindung zurWeser her.

Östlich desWasserstraßenkreuzes
Minden verläuft derMittelland-
kanal vorbei an Bückeburg, Stadt-

hagen,Wunstorf nach Lohnde, wo
einweiterer Stichkanalmit der
Hafenschleuse und der Abstiegs-
schleuse zur Leine nachHannover-
Linden führt. Kurz vorHannover bei
Seelze kreuzt derMittellandkanal
mit zwei Kanalbrücken das Tal der
Leine und durchquert anschließend
die nördlichen Stadtteile vonHan-
nover. Hier zweigt noch ein kurzer
Stichkanal nachHannover-Misburg
ab. Anschließendwird dieHinden-
burgschleuse inHannover-Ander-
ten erreicht.Westlich der Schleuse
Anderten liegt derWasserspiegel
desMittellandkanals bis zur
SchleuseMünster amDortmund-
Ems-Kanal auf einemNiveau von
NN+50,30m.

Über die Doppelschleuse Anderten
wird die 14,70mhöher gelegene
Scheitelhaltung desMittellandka-
nalsmit derWasserspiegellage auf
NN+65merreicht.Wenige Kilo-
meter östlich der Schleuse Ander-
ten zweigt der Stichkanal Hildes-
heimmit der Schleuse Bolzumaus

Schleuse Anderten
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demMittellandkanal ab. DerMittel-
landkanal verläuft nunweiter in
RichtungOsten an Peine und
Braunschweig vorbei bis zur
Schleuse Sülfeld beiWolfsburg.
Kurz vor Braunschweig befindet
sich einweiterer Stichkanal, der
über die SchleusenÜfingen und
Wedtlenstedt nach Salzgitter führt.
Westlich der Schleuse Sülfeld
zweigt der Elbe-Seitenkanal aus
demMittellandkanal ab, der nach
115 kmLänge an der Elbe bei
Artlenburg endet.

Über die Schleuse Sülfeldwird die
9m tiefer liegendeOsthaltung des
Mittellandkanals erreicht, diemit
einer Höhenlage vonNN+56mbis
nachMagdeburg verläuft. InMag-
deburgwird über die Schleuse
Rothensee die Schifffahrtsverbin-
dung zur Elbe hergestellt.

Anschließend überquert derMittel-
landkanal imRahmendesWasser-
straßenkreuzesMagdeburg in einer
Kanalbrücke die Elbe und endet öst-
lich der Elbe an der Doppelschleuse
Hohenwarthe, die denÜbergang in
den Elbe-Havel-Kanal ermöglicht.

Als wichtiger Verkehrsweg der
Güterschifffahrt ist derMittelland-
kanal fürWasserwanderungen
mit demKanu oder Kajakweniger
geeignet. In einzelnenOrten ent-
lang des Kanals bestehen allerdings
Rudervereine, die Steganlagen bzw.
Bootseinsatzstellen betreiben und
demRudersport auf demMittel-
landkanal nachgehen.

Doppelschleuse Hohenwarthe
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DerMittellandkanal ist außerdem
ein beliebtes Revier fürmotorisierte
Wassersportler. Sportboothäfen,
die sich für die Unterbrechung
eines längeren Törns eignen, befin-
den sich z. B. in Recke, Bad Essen,
Lübbecke,Minden, Hannover,
Braunschweig,Wolfsburg und
Haldensleben. An den Schleusen
hat die Güter- und Fahrgastschiff-
fahrt allerdings Vorrang vorMotor-
booten.

Sofern in der jeweiligen Schleuse
genügend Platz vorhanden ist,
werden Sportbootemit den
„großen Pötten“ gemeinsamge-
schleust. Vereinzelt sindWartezei-
ten an den Schleusen nicht ausge-
schlossen.

Hinweise zum jeweils erforder-
lichen Befähigungszeugnis und zur
Kennzeichnung Ihres Sportbootes
finden Sie auf Seite 57 und 70.

Mittellandkanal bei Lübecke
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1.2 Elbe-Seitenkanal

Der Elbe-Seitenkanal verbindet im
östlichenNiedersachsen denMittel-
landkanalmit der Elbe. Er ist von
besonderer Bedeutung für die An-
bindung der SeehäfenHamburg
und Lübeck an das europäische Bin-
nenwasserstraßennetz. Nach 8-jäh-
riger Bauzeit wurde der Kanal 1976
demVerkehr übergeben.

Der Elbe-Seitenkanal, in der Region
liebevoll „Heide-Suez“ genannt,
zweigtwestlich vonWolfsburgbei
einerHöhenlage vonNN+65maus
der ScheitelhaltungdesMittelland-
kanals abunddurchquert zunächst
das breiteUrstromtal derAller. Nach
denOrtschaftenWittingenundBad
Bodenteich verläuft der Kanal öst-
lich vonUelzen, überquertweiter
nördlichden Ilmenaufluss und er-
reicht vorbei an Lüneburg in ge-
streckter Linienführungbei Artlen-
burgden Staubereichder Elbe auf
NN+4m , derNormalstauhöhedes
Wehrs bei Geesthacht. Auf diesem
Weg ist einHöhenunterschied von
insgesamt 61mzubewältigen.Die
ersteGefällestufe von23müberwin-

det die Schifffahrt vor denWierener
Bergenbei Esterholz, südöstlich von
Uelzen,mitHilfe derDoppelschleu-
senanlageUelzen I/II. Die neue
SchleuseUelzen IIwurde Ende2006
demVerkehr übergeben. Sie ermög-
licht eine reibungsloseVerkehrsab-
wicklungunddie Bewältigungder
prognostizierten Steigerungdes
Verkehrsaufkommens in denkom-
menden Jahren. In nördlicher Rich-
tungwirdderweitereHöhenunter-
schied von38mzur Elbe amFußdes
Geestrandes zur Elbmarschmit
Hilfe des Schiffshebewerks Lüne-
burg in Scharnebecküberwunden.
DasHebewerk befördert die Schiffe
in zwei unabhängig voneinander
arbeitendenwassergefülltenTrögen
wie in einemFahrstuhl.

Schleuse Uelzen II
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Die besondere Bedeutung des
Elbe-Seitenkanals besteht in seiner
Transitfunktion von und zu den
SeehäfenHamburg und Lübeck.
Der Hafenumschlag in den drei
Häfen des Kanals inWittingen,
Uelzen und Lüneburg erreicht
einenAnteil von ca. 5 % des Gesamt-
verkehrs. Knapp 10Mio. Güterton-
nenwerden jährlich über den Elbe-
Seitenkanal transportiert. Der Elbe-
Seitenkanal ist ein vom
Wasserstand unabhängiger alter-
nativer Schiffsweg zur Elbe und ver-
kürzt die Elbverbindung umknapp
20 km.

Neben seinerHauptfunktionals
Güterverkehrswegbietet der Elbe-
Seitenkanal verschiedene zusätzli-
cheNutzungsmöglichkeiten. So
dient derKanal alsWasserspeicher
zur Feldberegnungvon ca. 14500ha
landwirtschaftlicherNutzfläche.

ZurNaherholungundFreizeitgestal-
tung stehen Spaziergängern, Jog-
gernundRadfahrernbeidseits des
Kanals gut ausgebauteBetriebswege
zurVerfügung. Besondere touris-
tischeAnziehungspunkte sinddie
SchleusengruppeUelzenunddas
Schiffshebewerk Lüneburg. Anbei-
denAbstiegsbauwerkenbesteht die
Möglichkeit, sich imRahmenvon
Führungenals auch inderAusstel-

Schiffshebewerk Lüneburg

Schleuse Uelzen I/II
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lungshalle in Scharnebecküberdie
faszinierenden Ingenieurbauwerke
zu informieren.

DesWeiteren nutzenWassersport-
freunde denKanal in vielfältiger
Weise. Für Sportbootfahrer steht die
Verbindungsfunktion des Kanals
zu anderenWasserstraßenregionen
imVordergrund. Durchschnittlich
passieren 2000 Sportboote pro Jahr
dasHebewerk, von denen viele die
Verbindungüber die Elbe Richtung
Nordsee bzw. über den Elbe-Lübeck-
Kanal zurOstsee nutzen. Von
Artlenburg ist wenige Kilometer
stromaufwärts der Elbe über die

Müritz-Elde-Wasserstraße die
Mecklenburgische Seenplatte zu er-
reichen. AmElbe-Seitenkanal laden
die Yachthäfen inWittingenund
Uelzen Sportbootfahrer zumVer-
weilen ein. BeideHäfen verfügen
über Strom- undWasseranschluss
sowie sanitäre Einrichtungen.
Ferner sind anden Liegestellen in
Osloß,WeißesMoor, Bad Boden-
teich, Bad Bevensen undWulfstorf
jeweils Abschnitte für Sportboote
ausgewiesen.MitMuskelkraft sind
darüber hinaus Rudervereine in
WittingenundUelzen auf dem
Kanal aktiv.
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1.3 Weser

DieWeser entsteht inHann.Mün-
den aus demZusammenfluss von
Werra und Fulda. Bis zurMündung
in die Nordsee beträgt ihre Länge
452 km; das oberirdische Einzugs-
gebiet, einschließlich demder
Werra und Fulda, umfasst ca.
46000 km². Neben der Ems ist die
Weser nach Länge und Fläche des
Einzugsgebietes der kleinste der
mitteleuropäischen Ströme. Die
Weserstrecke vonHann.Münden
bisMinden (Weser-km204,445)
wird als Oberweser, die Strecke
vonMinden bis Stadtstrecke Bre-
men (Weser-km366,72) Ende der
Mittelweser Seite 19/Pkt. 1.6. be-
zeichnet. Unterhalb Bremens fol-
gen die Unterweser bis Bremerha-
ven und die Außenweser bis zumof-
fenenMeer.

DieWeser ist auf ihrer ganzen
Länge eine demallgemeinenVer-
kehr dienendeBundeswasserstraße.
Die Grenze zwischen der Binnen-
und der Seeschifffahrtsstraße
Weser befindet sich bei Unter-
weser-km1,38 an der Eisenbahn-
brücke in Bremen.

Die Oberweser ist ein beliebtes Re-
vier fürWasserwanderer, Ruderer
undKanuten, aber auch fürmotori-
sierteWassersportler. Güterschiffe
sind auf der Oberweser in den Som-
mer- undHerbstmonaten nur an
wenigen Tagen anzutreffen. Dage-
gen besteht vonMai bis Oktober
eine fahrplanmäßige Fahrgastschif-
fahrt im täglichen Linienverkehr im
Bereich der StädteHöxter, Hameln,
Vlotho undMinden.

Die Oberweser bietet demWasser-
sportler eine ungehinderte Befah-
rung.
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DieWasserstraßen- undSchifffahrts-
verwaltung strebt inNiedrigwas-
serzeiten, unter Zugabevon
Zuschusswasser ausder Eder- und
Diemeltalsperre, einenPegelwert
von120 cmamPegelHann.Münden
bzw. von111 cmamPegelKarlsha-
fenan.DieseWasserstände reichen
aus, umaufderOberweserdie für
denFremdenverkehrwichtige Fahr-
gastschifffahrt bis indenHerbst
hinein zuermöglichen.Die Fahrwas-
sertiefenderOberweser können–
bezogenaufdie jeweiligenPegel –
wie folgt errechnetwerden:

Die Pegelstände können in den
jeweiligenOrten unter der Ruf-
nummer 19429 abgefragtwerden.
Die rd. 204 km langeWeserstrecke
zwischenHann.Münden undMin-
den ist nur inHameln (Weser-km
135) durch eine StaustufemitWehr
und Schleuse unterbrochen.Moto-
risierteWassersportler können die
Schleuse benutzen, während für
Ruderer undKanuten eine 1,20m
breite Bootsgasse zur Verfügung
steht.

Einsetzstellen für Boote auf der
Oberweser befinden sich unter an-
derem inHann.Münden, Oedels-
heim, Gieselwerder, Bad Karlshafen
undHöxter.

Strecke

• Hann.Münden–Karlshafen:
PegelstandHann.Mündenminus
17 cm

• Karlshafen–Bodenwerder:
Pegelstand Karlshafenminus 5 cm

• Bodenwerder–Hameln (ohne Stau-
bereichHameln):
Pegelstand Bodenwerderminus
28 cm

• Hameln–Werremündung:
PegelstandHameln plus 5 cm

• Werremündung–Minden:
Pegelstand Porta-Westfalica
minus 31 cm
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DieMittelweser zwischenMinden
und Bremen ist durch 7 Staustufen
in Petershagen, Schlüsselburg, Lan-
desbergen, Drakenburg, Dörver-
den, Langwedel und Bremen-
Hemelingen staugeregelt. An den
Staustufen von Petershagen bis
Langwedel befindet sich das jeweili-
geWehrmit einemWasserkraft-
werk in einerWeserschleife, wäh-
rend die zugehörige Schleuse in ei-
nemgesonderten Schleusenkanal
liegt. DieMittelweserwird von der
Güterschifffahrt erheblich genutzt.
Neben Trockengüter- und Tank-
schiffen sind seit einigen Jahren
auch Containerschiffe auf der Fahrt
von Bremerhaven zuHafenstand-

orten amMittellandkanal zu sehen.
An den Schleusen derMittelweser
werdenmotorgetriebene Sportboo-
te gemeinsammit Güter- oder Fahr-
gastschiffen geschleust, während
für Ruderboote undKanus an den
Wehren eine gesonderte Bootsgas-
se zur Verfügung steht.

Mittelweser

Fahrgastschifffahrt
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Auf derWeserwird fürmuskelbe-
triebene Boote kein Führerschein
benötigt.

Hinweise zumBefähigungszeugnis
und Kennzeichnung Ihres Sport-
bootes finden Sie auf Seite 57
und 70. Der Inhaber eines Sport-
schifferzeugnisses hat für die Fahrt
auf der Oberweser zusätzlich seine
Streckenkunde durch eine beson-
dere Prüfung nachzuweisen.

Auf derWeser ist fürMotorboote,
mit Ausnahmebestimmter Stadt-
bereiche und in den Schleusen-
kanälen, eineHöchstgeschwindig-

keit von 35 km/h erlaubt. In den
Stadtgebieten, den Schleusen-
kanälen und denWehrarmen be-
trägt die erlaubteHöchstgeschwin-
digkeit 12 km/h zu Berg und
18 km/h zu Tal.

Wehr Drakenburg

Geschwindigkeitsbegrenzung in km/h
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1.4 Werra

DieWerra als rechter Quellfluss der
Weser entspringt im Thüringer
Wald und ist 292 km lang. Nur etwa
einDrittel derWerra, nämlich
89 kmab Falken bis zumZusam-
menflussmit der Fulda und Beginn
derWeser bei Hann.Münden, be-
findet sich imZuständigkeitsbe-
reich desWasserstraßen- und
Schifffahrtsamtes Hann.Münden.

Auf derWerra findet überwiegend
Verkehrmitmuskelbetriebenen
Sportbooten statt. Zählungenha-
ben ergeben, dass hier jährlich in
denMonaten Juni bis Oktober bis zu
8000 Boote unterwegs sind.

Anlegemöglichkeiten fürWasser-
wanderer sind in den einzelnenGe-
meinden vorhanden. VonderWe-
ser kommend kanndieWerramit
motorisierten Sportbooten bis zum
Unterwasser der Schleuse Letzter
Heller befahrenwerden. Außerdem
befindet sich in derOrtslage Lau-
bach eineWasserskistrecke.

Auch die Flößerei erfreut sich auf
derWerra immer größerer Beliebt-
heit. Eine Genehmigungspflicht
besteht immer bei gewerblicher
Nutzung oder Abmessungen von
mehr als 6,00m Länge und 3,50m
Breite bzw. beimTransport von
mehr als 12 Personen. Unterhalb
dieser Grenzwerte ist keine Geneh-
migung erforderlich. Bei der Nut-
zung von Flößen sind die Bestim-
mungen des „Merkblattes über Bau,
Ausrüstung und Bemannung von
Flößen“, zubeachten (s. Abschnitt 7).

In der vomWasserstraßen- und
SchifffahrtsamtHann.Münden ver-
walteten Flussstrecke befinden sich
folgende Staustufen: Falken,Wan-
fried, Eschwege, Bad Sooden-Allen-
dorf, Letzter Heller undHann.
Münden.Floßfahrt
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Anden Staustufen Eschwege, Bad
Sooden-Allendorf, Letzter Heller
undHann.Münden gibt es neben
denWehren jeweils eine Schleuse,
welche imHandbetrieb von den
Sportbootfahrern bedientwerden
kann. Neben den Schleusen ist in

der Regel auch eine Bootsschleppe
mit Bootswagen vorhanden.

An den Staustufen derWerra befin-
den sich z. T.modernsteWasser-
kraftanlagen, die von privaten
Stromerzeugern betriebenwerden.

Schleuse Bad Sooden-Allendorf
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1.5 Fulda

Die Fulda entspringt imhessischen
Teil der Rhön an derWasserkuppe
und ist 218 km lang. Gut die Hälfte,
genau 108,78 kmabMecklar tal-
wärts werden heute vomWasser-
straßen- und SchifffahrtsamtHann.
Münden unterhalten. Die obere Ful-
da ist eine Bundeswasserstraße, die
nicht demallgemeinenVerkehr
dient. Es findet lediglich Verkehr
mitmuskelbetriebenen Sportboo-
ten undKleinfahrzeugen statt. Jähr-
lich sind hier von Juni bis Oktober
bis zu 7000 Boote unterwegs. Zahl-
reiche Gemeinden an der Fulda ha-
ben bereits Anlegemöglichkeiten
fürWasserwanderer geschaffen.

In dieser Flussstrecke befinden sich
die Staustufen Rotenburg (nicht
mehr in Betrieb),Morschen,Mel-
sungen, Guxhagen undNeue
Mühle. Diese Bauwerke sind alle
über 300 Jahre alt. Sie bestehen aus
einem festenWehr und einer
Schleuse, welche imHandbetrieb
von denWassersportlern selbst be-
tätigt werden können. Neben den
Schleusen ist in der Regel auch eine

Bootsschleppemit Bootswagen vor-
handen.

Die untere Fuldawurde in Fortset-
zung derWeserwasserstraße und
zumAnschluss der Stadt Kassel an
das Binnenwasserstraßennetz in
den Jahren 1892 bis 1896 stau-
geregelt. Es entstanden insgesamt
7 Staustufen zwischenHann.Mün-
den undKassel sowie einHandels-
hafen in Kassel. Zusätzlichwurde
die bereits bestehende historische
Staustufe Kassel durch die heute
noch bestehende Stadtstaustufe in
den Jahren 1910 bis 1912 ersetzt.

Die EingangsstaustufeHann.Mün-
den besteht aus 2 festenWehren
und einer Kammerschleuse von

Einsetzstelle für Sportboote
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60,0 x 8,50mmit einer Fallhöhe
von 2,00m. Diese Staustufe ist bis
heute erhalten geblieben. Auch die
Stadtstaustufe Kasselmit einem
Walzenwehr (2 Öffnungen je
24,30m) und einer Kammerschleu-
se von 85,0 x 10,0mmit einer Fall-
höhe von 2,82mbesteht seit 1912.
Die Stadtschleuse Kassel ist seit
2016wegen Baufälligkeit geschlos-
sen. In den 80er Jahrenwurden die
Staustufen Bonaforth undWil-
helmshausenmit Bootsschleusen
von 35,00 x 7,50mneu gebaut. Die
alten Schleusen Speele, Kragenhof,
Spiekershausen undWolfsanger
mit zusammen 8,50mFallhöhe
wurden durch die StaustufeWahn-
hausenmit einer Schleuse von
35,00 x 6,75mnutzbare Breite er-
setzt.

Die Schleusen in Bonaforth,Wil-
helmshausen undWahnhausen
sind zur Selbstbedienung einge-
richtet. Hier kann über ein Zugseil
der Schleusungsvorgang aktiviert
werden. Kleinere Sportboote kön-
nen auch die vorhandenen Boots-
gassen oder Bootswagen benutzen.

Die Flussstrecken zwischen den
Staustufen der unteren Fulda kön-
nen, in der Zeit vonMitte April bis
Mitte Dezember, Fahrzeugemit ei-
ner Abladetiefe bis zu 1,20mbefah-
ren. In der übrigen Zeit herrscht,
aufgrund des gelegten Staus, an
den Staustufen Bonaforth undWil-
helmshausen der sich natürlich
anstellendeWasserstand. Die Be-
triebszeiten der Schleusen sind Ab-
schnitt 7 zu entnehmen.

Hinweise zumBefähigungszeugnis
undKennzeichnung Ihres Sport-
bootes finden Sie auf Seite 57
und 70.

Wasserskistrecken befinden sich in
den Bereichen Fuldabrück–Bergs-
hausen (km74,50–75,40) und Stau-
fenberg-Spiekershausen (km87,00–
88,00).

Die Schleuse inHann.Münden ist
zu den Betriebszeitenmit Betriebs-
personal besetzt. Die Schleusenbe-
triebszeitenwerden unter
www.elwis.de aktuell vorgehalten.

Schleuse Wahnhausen (Oberwasser)
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1.6 Aller

Die Aller entspringt in der Nähe der
Ortschaft Seehausen in derMagde-
burger Börde undmündetwenige
Kilometerwestlich vonVerden
(Aller) in dieWeser, dabei durch-
fließt sie auf einer Länge von insge-
samt 211 kmdie Bundesländer
Sachsen-Anhalt undNiedersachsen.
Das Einzugsgebiet der Aller umfasst
15744 km² undmacht die Aller zum
wasserreichsten Zufluss derWeser.

Vonden 211 Flusskilometern sind
lediglich die unterhalb des Celler
Mühlenwehres liegenden 117 Fluss-
kilometer schiffbar unddienen als
Bundeswasserstraße demallgemei-
nenVerkehr. Dieser schiffbare Ab-
schnitt der Aller unterhalb vonCelle
wird auch als Unteraller bezeichnet.

Die Aller ist ein beliebtes Revier für
Wasserwanderer, Ruderer undKa-
nuten, aber auch fürmotorisierte
Wassersportler. Berufsschifffahrt ist
auf der Aller,mit Ausnahme von
Fahrgastschiffen und vereinzelten
Baufahrzeugen, nichtmehr anzu-
treffen.

Anlegestellen der Fahrgastschiffe
befinden sich in Celle und inVer-
den. Die Fahrgastschiffe verkehren
in denMonatenMai bis Oktober
fahrplanmäßig.

Die Aller ist unterhalb von Celle
durch 4 Staustufen inOldau, Ban-
netze,Marklendorf undHadems-
torf staugeregelt. Die Staustufen be-
stehen jeweils aus einer Schleuse
und einemWehr. Zusätzlichwird in
Oldau undMarklendorfmitWas-
serkraftwerken elektrische Energie
erzeugt.

Motorgetriebene Sportbootewer-
den geschleust, während für Ruder-
boote undKanus an denWehren
gesonderte Umtrageeinrichtungen
zur Verfügung stehen. Die Schleu-

Schleuse Marklendorf
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sen in Bannetze undOldau laufen
im Selbstbedienungsbetrieb. An
den SchleusenHademstorf und
Marklendorfmüssen sich diemoto-
risierten Fahrzeuge zum Schleusen
telefonisch anmelden.

ZwischenHademstorf und der
Mündung in dieWeser fließt die
Aller im freien Gefälle. Für den
möglichen Tiefgang in diesemAb-
schnitt kann als Faustregel ange-
nommenwerden:Wasserstand am
Pegel Rethem –30 cm.

Beispiel:
Bei einemWasserstand amPegel
Rethemvon 120 cmkann das Sport-
boot einen Tiefgang von 90 cmha-
ben.Wennman sich dann auf dem
üblichen Kurs bewegt, kommt es zu
keinenGrundberührungen.

Ortskundige, erfahrene Bootsführer
können auch nochmit einemgrö-
ßeren Tiefgang fahren.Wenn die
Differenz zwischenWasserstand
und Tiefgang allerdings einenWert
von kleiner oder gleich 10 cmer-

reicht, ist vomBefahren der Aller
abzuraten, da es dann zuGrundbe-
rührungen kommen kann undmit
Festfahrungen zu rechnen ist.
Der Pegel Rethemkann unter der
Rufnummer 05165 19429 abge-
fragtwerden.

Schleuse Oldau (Tor Oberwasser)
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Hinweise zumBefähigungszeugnis
und Kennzeichnung Ihres Sport-
bootes finden Sie auf Seite 57
und 70.

Auf der Aller ist fürMotorboote
eineHöchstgeschwindigkeit von
12 km/h zu Berg und 18 km/h zu Tal
zulässig.

In zwei Streckenabschnitten der
Aller sindWasserskistrecken ausge-
wiesen.

Weiterhin werden in Oldau und
in Eickeloh jeweils eineWagen-
fähre sowie imWesten eine Solar-
fähre für den Personenverkehr be-
trieben.

Seilfähre Eickeloh mit passierendem Motorboot „Meisse“
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1.7 Leine

Die Leine istmit 281 kmGesamt-
länge der bedeutendste Nebenfluss
der Aller. Sie entspringt im thürin-
gischen Eichsfeld in Leinefelde, ver-
lässt nach 26 kmLauflänge Thürin-
gen, fließtweitere 255 kmdurch
Niedersachsen undmündet bei
Schwarmstedt in die Aller. Das Ein-
zugsgebiet der Leine umfasstmit
6515 km² 42 % des Flussgebiets der
Aller. Auf ihremWeg in die Aller
durchfließt die Leine die Großstädte
Göttingen undHannover.

WichtigeNebenflüsse der Leine
sind die Innerste und die Ihme. Die
Einmündung der Innerste ist zu-
gleich der Nullpunkt der Kilome-
trierung der Leine. Die Flusskilome-
ter werden von hier aus aufwärts
und abwärts gezählt.

Die Landesgrenze zwischen Thürin-
gen undNiedersachsen befindet
sich bei Kilometer 143 (oberhalb
der Innerstemündung) und die
Mündung der Leine in die Aller
bei Kilometer 112 (unterhalb der
Innerstemündung).

Die Leine gehört vonHannover bis
zu ihrerMündung in die Aller zu
denWasserstraßen des Bundes und
wird bis Neustadt vomWasser-
straßen- und Schifffahrtsamt Braun-
schweig und danach flussabwärts
vomWasserstraßen- und Schiff-
fahrtsamt Verden verwaltet.
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Oberhalb vonNeustadt ist gem. § 2
Abs. 2 Buchstabe g) der Verordnung
zum Schutze des Landschaftsteiles
„Mittlere Leine-Rettmer Berg“ das
Befahren in den dort genannten
FlurstückenmitMotorbooten ver-
boten. Somit ist die Leine im Stadt-
gebiet Hannover befahrbar.

AnderWestseite desMaschsees ver-
bindet der SchnelleGrabendie Leine
mit der Ihme.AmSchnellenGraben
wurde im Jahr 1745einneugebau-
tesWehr inBetriebgenommen,um
beiHochwasser die Leine zuentlas-
tenunddasWasser durchdie Ihme
umHannoverherumzuleiten.

UW-Wehr Leine, Ihme und schneller Graben
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Nach Erneuerung desWehreswird
über das dort seit 1922 existierende
Wasserkraftwerk immer eine ge-
wisseMengeWasser in den künstli-
chen schnellen Graben umgeleitet.
DieWehranlagewird je nach Be-
darf zur Regulierung desWasser-
standes der Leine bedient. Ab hier
ist die (Ihme) Leine schiffbar. Eine
durchgehendeVerbindung vom
Mittellandkanal über die Leine zur
Weser besteht nicht.

ImVerlauf der Leinebefinden sich
zweiWehre, diemit Schleusenaus-
gestattet sind.Die Schleuse inNeu-
stadt amRübenberge, ausdem Jahr
1736, ist 2006durchdasWasserstra-
ßen- undSchifffahrtsamtBraun-
schweig stillgelegtworden. Siewur-
de als Selbstbedienungsschleuse von
Rudererngelegentlichgenutzt. Die
Schleuse inHannover, gebaut 1720,
ist außerBetrieb. Siewar völlig zer-
fallenunddurchHochwasser verlan-
det. Inden Jahren1997bis 2000wur-
de sie originalgetreu restauriert.

EineNutzung ist abernichtmöglich,
weil der imUnterwasser liegende
Ernst-August-Kanal, der dieVerbin-
dungvomUnterwasser der Schleuse
zur Leineherstellt, nichtmehrbe-
fahrbar ist.

Vor derMündung der Leine in die
Allermündet der Schleusenkanal
der AllerschleuseHademstorf in die
Leine; in diesemBereich verläuft
die Allerschifffahrt durch die Leine.

Ander Leine befinden sich fol-
gendeWasserkraftwerke:

• InKreiensen-Erzhausenbefindet
sichdas einzigePumpspeicher-
werkNiedersachsens. Es hat eine
Nennleistungvon220MW.

• InHannoverwird dieWasserkraft
der Leine in zwei Laufwasserkraft-
werkenmit einer Nennleistung
von 630 kWbzw. 940 kWzur Er-
zeugung von elektrischem Strom
genutzt.
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1.8 Eder- und Diemeltalsperre

Die Talsperren an Eder (1914) und
Diemel (1924) sind die beiden einzi-
gen bundeseigenen Talsperren.
Dies liegt vor allem an ihrer Zweck-
bestimmung.

Sie sollten nach der Planung vier
Aufgaben erfüllen:

1. Wasserentnahme für den
Mittellandkanal inNiedrig-
wasserzeiten ausgleichen

2. Niedrigwasseraufhöhung der
Oberweser

3. Hochwasserschutz für die untere
Eder, die untere Fulda und die
Weser

4. Energiegewinnung durch
Wasserkraftnutzung.

Edertalsperre



Informationen für Wassersportler 27

Die Edertalsperre istmit
199,3Mio.m³ Fassungsvermögen
10-mal so großwie die Diemeltal-
sperre. Dabei sind die Staumauern
mit 47man der Edertalsperre und
45mander Diemeltalsperre nahe-
zu gleich hoch.

Das Steuerungsziel für dieWeser-
schifffahrt, 1,20mamPegel in

Hann.Münden, kann inwasser-
armenZeiten auchheute nurmit
Zuschusswasser aus der Eder- und
Diemeltalsperre erreichtwerden.
Hierzu erfolgt eine täglicheHoch-
rechnungder Pegelwerte, sodass
die notwendigeAbgabe aus den Tal-
sperren festgelegtwerden kann. Die
Abgabe kann je nachden aktuellen
Verhältnissen auf derOberweser

Diemeltalsperre
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schwanken. In trockenenZeiten
kommthäufigdieHälfte des in
Hann.MündennotwendigenWas-
sers aus der Edertalsperre.

Schifffahrt

Heute sind die beiden Talsperren
auch stark touristisch genutzt. Von
Angeln, über Segeln und Tauch-
sport bisWasserski sind der Nut-
zung der Seen nahezu keine Gren-
zen gesetzt. Die Benutzung vonMo-
torbooten ist i. d. R. nurmit
Elektromotor erlaubt. Die Benut-
zung der Talsperren ist in einer
eigenen Talsperrenverordnung
geregelt, diese kann unter
www.wsa-hmue.wsv.de/service
herunter geladenwerden.

Fahrgastschifffahrt

Auf den beiden Talsperren haben
sich Fahrgastschifffahrtsunterneh-
men etabliert. Dabei reicht das
Angebot von kleinen Rundfahrten
mit rund einer StundeDauer über
Linienfahrten zwischen den einzel-
nenOrten bis hin zu Sonderfahrten
mit speziellemProgrammanBord.
Die Saison der Fahrgastschifffahrt

beginnt in der Regel anOstern und
endet EndeOktober. Über dieWin-
termonate gilt ein eingeschränkter
Fahrplan.

Kanu, Rudern, Drachenboot

Die verschiedenstenmuskelbetrie-
benen Fahrzeuge sind auch auf den
Talsperren unterwegswie z. B. Kanu
oder Kajak, Ruderboote, Schlauch-
boote oder Drachenboote. An vie-
len Verleihstationen kannman
Kanus oder Kajaks stunden- oder
tageweisemieten. Derzeitig sind
allein an den Talsperren rund
400Verleihboote bei fast 20 Ver-
leihstationen angemeldet.

Fahrgastschifffahrt auf der Diemeltal-

sperre
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Segeln

Auf beiden Talsperren findetman
ausgesprochen attraktive und gut
genutzte Segelreviere, deren Be-
liebtheit sich vor allem an der An-
zahl an Bootsliegeplätzen zeigt. An
der Edertalsperre sind es über 2100
und an der deutlich kleinerenDie-
meltalsperre noch rund 100 Liege-
plätze. Die dafür notwendigen
Steganlagenmit teilweise über
50 Liegeplätzen sind an beiden
Talsperren in ausgewiesenen
Hafengebieten konzentriert.

Jährlich finden auf den Talsperren
Segelregatten statt; der Schwer-
punkt liegtmit einemAnteil von
90% an der Edertalsperre.

Windsurfing

Zusätzlich zu derNutzung als Segel-
revier kann auf beiden Talsperren
auchWindsurfing betriebenwer-
den. Sowohl für Anfänger als auch
für Fortgeschrittene sind die Revie-
re geeignet. Dabei bieten die ver-
schiedenen Buchten unterschied-
licheHerausforderungen.

Die Edertalsperre verfügt insgesamt
über anspruchsvolleWindverhält-
nisse und bietet damit die besten
Voraussetzungen, umhier jedes
Jahr die Hessenmeisterschaften im
Windsurfing auszutragen.

Tauchen

Anden Talsperrenwurden ausge-
wiesene und abgesperrte Tauchzo-
nen eingerichtet. Zwei befinden
sich an der Edertalsperre am linken
Ufer von See-km31,80 bis 33,10
(Tauchzone 1) und von See-km35,3
bis 36,0 (Tauchzone 2). An der
Diemeltalsperre befindet sich die
Tauchzone am rechtenUfer von
See-km5,0 bis 5,3. Eine gesonderte
Genehmigung durch dasWSA
Hann.Münden ist für das Tauchen
innerhalb dieser Bereiche nicht er-
forderlich.

Wasserski

Ander Edertalsperre befindet sich
eineWasserski-Strecke am rechten
Ufer von See-km30,0 bis 31,0.
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Wichtige Daten der beiden Talsperren:

Edertalsperre

Inhalt 199,3Mio.m³
Fläche 11,5 km²
Überlauf 245,00mNN
Bauzeit 1908–1914
Einzugsgebiet 1443 km²
Mauerhöhe ca. 47m
Kronenlänge,
-breite ca. 400m, 6m

Diemeltalsperre

Inhalt 19,93Mio.m³
Fläche 1,65 km²
Überlauf 376,20mNN
Bauzeit 1912–1924
Einzugsgebiet 104 km²
Mauerhöhe ca. 45m
Kronenlänge,
-breite ca. 194m, 7m
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FürdieBeteiligungamSchiffsver-
kehr auf denBundeswasserstraßen
Mittellandkanalmit Stichkanälen,
Elbeseiten-Kanal,Weser,Werra,
Fulda,Aller undLeine sowieden
beidenTalsperrengelten imBereich
desWassersports einigewichtige
RechtsvorschriftendesBundes. Für
alle anderen, inAbschnitt 1dieser
Broschürenicht aufgeführtenGe-
wässer (z. B. SteinhuderMeer,Düm-
mersee,Okerunddgl.) gilt zumTeil
besonderesRechtder Länder.

2.1 Welche Vorschriften sind
zu beachten?

• Binnenschifffahrtsstraßen-Ord-
nung – BinSchStrO

• Verordnungüber die Schiffs-
sicherheit in der Binnenschiff-
fahrt – BinSchUO

• Binnenschifferpatentverord-
nung – BinSchPatentV

• Sportbootführerscheinverord-
nung – SpFV

• Binnenschifffahrt-Sprechfunk-
verordnung – BinSchSprFunkV

• Verordnungüber die Kennzeich-
nung vonKleinfahrzeugen –
KLFzKV-BinSch

• Binnenschifffahrt-Sportbootver-
mietungsverordnung – BinSch –
SportbootVermV

• Verordnungüber dasWasserski-
laufen auf Binnenschifffahrts-
straßen –Wasserskiverordnung

• Wassermotorräder-Verordnung
• Strompolizeiverordnung zum
Schutz bundeseigener Schiff-
fahrts- und Betriebsanlagen an
Bundeswasserstraßen – Betriebs-
anlagenverordnung

• Talsperrenverordnung – TspV

Sie finden diese Vorschriften in der
jeweils aktuellen Fassung unter
www.elwis.de

Daneben gelten die von der
GeneraldirektionWasserstraßen
und Schifffahrt sowie den nachge-
ordnetenWasserstraßen- und
Schifffahrtsämtern erlassenen
Anordnungen, die Regelungen
vorübergehender Art enthalten.

2 Vorschriften
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2.2 Verkehrsvorschriften

AllenVerkehrsvorschriften voran
steht der Grundsatz nach § 1.04 der
BinSchStrO, dass der Schiffsführer
alleMaßnahmen zu treffen hat,
welche die allgemeine Sorgfalts-
pflicht sowie die berufliche und die
wassersportlicheÜbung gebieten,
um

a) die Gefährdung vonMenschen-
leben,

b) die Beschädigung anderer Fahr-
zeuge und

c) die Behinderung der Schifffahrt
zu vermeiden sowie

d) jede Beeinträchtigung der Um-
welt zu verhindern.

Zur Abwehr einer unmittelbar dro-
hendenGefahrmüssen unter
Berücksichtigung der besonderen
Umstände auch dann alle erforder-
lichenMaßnahmen ergriffenwer-
den, wenn diese ein Abweichen
von denVorschriften notwendig
machen.

Jedes Fahrzeug sowie jeder
Schwimmkörpermuss unter der

Führung einer hierfür geeigneten
Person stehen. Diesewird als
Schiffsführer bezeichnet. Seine Eig-
nung gilt als vorhanden, wenn er
ein Befähigungszeugnis für die
Fahrzeugart und die zu befahrende
Strecke besitzt.

Der Schiffsführer und sonstige Per-
sonen an Bord, die vorübergehend
selbstständig denKurs und die Ge-
schwindigkeit des Fahrzeugs be-
stimmen (Rudergänger), dürfen
nicht durchÜbermüdung, Einwir-
kung vonAlkohol,Medikamenten,
Drogen oder aus einemanderen
Grund beeinträchtigt sein.

Bei einerMenge von 0,25mg/l oder
mehr Alkohol in der Atemluft oder
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bei einer Blutalkoholkonzentration
von 0,5 odermehr Promille oder ei-
ner Alkoholmenge imKörper, die
zu einer solchenAtem- oder Blut-
alkoholkonzentration, führt, ist es
dem Schiffsfüher verboten, das
Fahrzeug zu führen. Das Gleiche
gilt für den Rudergänger.

Aus der Binnenschifffahrtsstraßen-
Ordnung ergeben sich folgende
Regeln – nachfolgendAuszüge aus
der BinSchStrO:

Fahrregeln

1. KleinfahrzeugemitMaschi-
nenantriebmüssen Kleinfahr-
zeugen ohneMaschinenantrieb
ausweichen.

2. Kleinfahrzeuge, diewedermit
einer Antriebsmaschine noch
unter Segel fahren,müssen
unter Segel fahrendenKleinfahr-
zeugen ausweichen.

3. AusweichpflichtigeKleinfahrzeu-
genachNummer1oder 2müs-
senbeimBegegnen ihrenKurs
rechtzeitignachSteuerbord
richten; falls dieseRegel ausnau-

tischenGründennicht eingehal-
tenwerdenkann,mussdas aus-
weichpflichtigeKleinfahrzeug
rechtzeitigundunmissverständ-
lichdurchgeeigneteManöver
zeigen, wie es ausweichenwill.

4. Zwei KleinfahrzeugemitMa-
schinenantrieb, deren Kurse
sich derart kreuzen, dass die Ge-
fahr eines Zusammenstoßes be-
steht,müssen einanderwie folgt
ausweichen:

a) wenn sie sich auf entgegen-
gesetzten oder fast entgegen-
gesetzten Kursen nähern,
muss jedes seinen Kurs nach
Steuerbord so ändern, dass es
an der Backbordseite des an-
deren vorbeifährt;

b) wenn sich ihre Kurse kreuzen,
muss dasjenige ausweichen,
welches das andere an seiner
Steuerbordseite hat.

Das gilt auch für zwei Kleinfahr-
zeuge ohneMaschinenantrieb,
die nicht unter Segel fahren.

5. Zwei Kleinfahrzeugeunter
Segel, deren Kurse sich derart
kreuzen, dass die Gefahr eines
Zusammenstoßes besteht,müs-
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sen einanderwie folgt auswei-
chen:

a) wenn sie denWind nicht von
derselben Seite haben,muss
das Fahrzeug, das denWind
von Backbord hat, demande-
ren ausweichen;

b) wenn sie denWind von der-
selben Seite haben,muss das
luvseitige Fahrzeug dem
leeseitigen Fahrzeug aus-
weichen;

c) wenn ein FahrzeugmitWind
von Backbord ein Fahrzeug in
Luv sichtet und nichtmit
Sicherheit feststellen kann,
ob das andere Fahrzeug den
Wind von Backbord oder von
Steuerbord hat,muss es dem
anderen ausweichen.

Ein unter Segel fahrendes Klein-
fahrzeug überholt ein anderes un-
ter Segel fahrendes Kleinfahrzeug
auf der Luvseite. Luvseite ist die-
jenige Seite, die demgesetzten
Großsegel gegenüber liegt.

6. Ein unter Segel fahrendes Klein-
fahrzeug amWind darf nicht
derart kreuzen, dass es ein ande-
res Kleinfahrzeug, dass das an
seiner Steuerbordseite gelegene
Ufer anhält, zumAusweichen
zwingt.

Vermeidung vonWellenschlag

1. Fahrzeugemüssen ihre Ge-
schwindigkeit so einrichten, dass
Wellenschlag oder Sogwirkun-
gen, die Schäden an stillliegen-
den oder in Fahrt befindlichen
Fahrzeugen oder Schwimm-
körpern oder anAnlagen ver-
ursachen können, vermieden
werden. Siemüssen ihre Ge-
schwindigkeit rechtzeitig ver-
mindern, jedoch nicht unter
dasMaß, das zu ihrer sicheren
Steuerung notwendig ist:

a) vor Hafeneinmündungen;
b) in der Nähe von Fahrzeugen,

die amUfer oder an Lande-
brücken festgemacht sind
oder die laden oder löschen;
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c) in der Nähe von Fahrzeugen,
die auf den üblichen Liege-
stellen stillliegen;

d) in der Nähe nicht frei fahren-
der Fähren.

2. auf Strecken, die durch das Zei-
chenA.9 gekennzeichnet sind.

oder

Sperrungder Schifffahrt undge-
sperrteWasserfläche

1. Wenndie zuständige Behörde
durch ein allgemeines Zeichen
A.1 bekannt gibt, dass die Schiff-
fahrt gesperrt ist,müssen alle
Fahrzeuge vor demZeichen an-
halten. Bestimmte Fahrzeug-
arten können ausgenommen
werden.

Tafelzeichen A.1

oder oder

oderoder
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2. Das Befahren vonWasserflä-
chen, die durch das Tafelzeichen
A.1a gekennzeichnet sind, ist
allen Fahrzeugen und Schwimm-
körpern –mit Ausnahmeder
Kleinfahrzeuge ohneAntriebs-
maschine – verboten.

Tafelzeichen A.1a

3. Das Befahren vonWasser-
flächen, die durch die gerade
Linie zwischen zwei odermeh-
reren Zeichen nachNummer 1
oder durch eine Reihe von gel-
ben Tonnen begrenztwerden, ist
allen Fahrzeugen und Schwimm-
körpern verboten.

Durchfahren vonBrückenund
Wehren – Allgemeines

Ist eine Brücken- oderWehröff-
nung gekennzeichnet

a) durch das TafelzeichenA.10, ist
die Schifffahrt in dieser Öffnung
außerhalb des durch die beiden
Tafeln dieses Zeichens begrenz-
ten Raumes verboten;

Tafelzeichen A.10

b) durch das TafelzeichenD.2, wird
der Schifffahrt empfohlen, sich
in dieser Öffnung in demdurch
die beiden Tafeln dieses
Zeichens begrenzten Raum zu
halten.

Tafelzeichen D.2
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Durchfahrender Schleusen

1. Zum Schleusenbereich gehören

a) die Schleusen und

b) dieWasserflächen oberhalb
und unterhalb der Schleusen,
die demFestmachen, Einord-
nen undWarten von Fahr-
zeugen sowie zumZusam-
menstellen undAuflösen
vonVerbänden dienen
(Schleusenvorhafen).

Die zuständige Behörde kann
abweichend von Buchstabe a)
und b) den Schleusenbereich
festlegen; in diesem Fall ist seine
Abgrenzung durchweiße Tafeln
mit schwarzer Umrandungund
der schwarzenAufschrift
„Schleusenbereich“ gekenn-
zeichnet.

das Tafelzeichen B.5 aufgestellt ist,
vor diesemanzuhalten.

Gebot anzuhalten

3. Im Schleusenbereich ist das
Überholen verboten. Fahrzeu-
ge dürfen nur dann an anderen
auf die Schleusungwartenden
Fahrzeugen vorbeifahren, wenn
sie vorgeschleust werden sollen
oder um sich in vorhandene
Lücken zu legen.

Im Schleusenbereich dürfen An-
triebs- undHilfsmaschinen nur
in dem für den Schiffs- und Bord-
betrieb erforderlichenUmfang
betriebenwerden. Dabei sind die
Türen desMaschinenraums ge-
schlossen zu halten.
Sonstige Öffnungen desMaschi-
nenraumesmüssen soweit ge-
schlossenwerdenwie es der Be-
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trieb zulässt. Die Anlegestellen
von Fähren oder Fahrgastschif-
fen sind freizuhalten.

4. Im Schleusenbereichmüssen
Fahrzeuge, diemit einer Sprech-
funkanlage für denVerkehrs-
kreis Nautische Information aus-
gerüstet sind, den Kanal der
Schleuse auf Empfanggeschal-
tethaben.

5. Im Schleusenbereichmüssen die
Anker vollständig hochgenom-
men sein, es sei denn, siewerden
außerhalb der Schleuse benutzt.

6. Sindmehrere Schleusen vorhan-
den,müssen die Fahrzeuge die
ihnen zugewiesene Schleuse

ansteuern. DieWeisung hierzu
wird erforderlichenfalls bei Tag
und bei Nacht durch die in
§ 6.28a der Binnenschifffahrts-
straßen-Ordnung beschriebenen
Richtungsweiser gegeben.
Fahrzeuge, derenAbmessungen
kleiner als diejenigen der
vorhandenen Bootsschleusen
sind, haben diese zu benutzen,
soweit die Schleusenaufsicht
keine andereWeisung erteilt.

7. Vor Einfahrt indie Schleuse
müssendie Schlepptrossenkurz-
geholt undAusrüstungsteile bin-
nenbordsgenommenwerden.
Die Führer beschädigter Fahr-
zeugemüssendie Schleusenauf-
sicht vorder Einfahrt auf dieBe-
schädigungenaufmerksamma-
chen, soferndieBeschädigung
denSchleusenbereichoder an-
dere Fahrzeugegefährdenkann.

8. Bei der Fahrt in den Schleusen-
vorhäfen und bei der Einfahrt in
die Schleusenmüssen die Fahr-
zeuge ihre Geschwindigkeit so
vermindern, dass ein sicheres
Abstoppenmittels Drahtseilen,
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Tauen oder anderen geeigneten
Maßnahmenunter allenUm-
ständenmöglich ist und ein An-
prall an die Schleusentore oder
an die Schutzvorrichtungen so-
wie an andere Fahrzeuge oder
an Schwimmkörper ausgeschlos-
sen ist.
In denmit Schwimmpollern aus-
gerüsteten Schleusen dürfen
zumAnhalten nur die Kanten-
undNischenpoller verwendet
werden. Schwimmpoller dürfen
erst belegtwerden, nachdemdas
Fahrzeug oder der Verband zum
Stillstand gekommen ist. Der
Schiffsführer hat dafür zu sor-
gen, dass das Fahrzeug durch
Belegen der Poller oder Halte-
kreuze der Schleusenkammer
mit Drahtseilen oder Tauen im
Notfall auch ohneMaschinen-
kraft rechtzeitig angehalten
werden kann. Er hat ferner dafür
zu sorgen, dass die Decksmann-
schaft, die für die sichere Schleu-
sendurchfahrt erforderlich ist,
vomBeginn der Fahrt in die
Schleuse bis zur Beendigung der
Ausfahrt aus der Schleuse an
Deck ist.

Alle Fahrzeuge und Schwimm-
körpermüssen soweit in die
Schleusenkammer einfahren
und sich so hinlegen, dass die
nachfolgenden Fahrzeuge bei
der Einfahrt und in der Aus-
nutzung der Schleusenkammer
nicht behindert werden. Ins-
besonderemuss das letzte vom
Oberwasser her einfahrende
Fahrzeug soweit vorfahren, dass
es beim Leeren der Schleusen-
kammer nicht auf denDrempel
aufsetzen kann.

9. In den Schleusenkammern

a) haben sich die Fahrzeuge, so-
fern an den Schleusenwänden
Grenzenmarkiert sind, inner-
halb dieser Grenzen zuhal-
ten;

b) müssen die Fahrzeugewäh-
rend des Füllens und Leerens
der Schleusenkammer und
bis zur Freigabe der Ausfahrt
festgemacht sein und die
Befestigungsmittel derart be-
dientwerden, dass Stöße
gegen die Schleusenwände,
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die Schleusentore oder die
Schutzvorrichtungen sowie
gegen die anderen Fahrzeuge
oder Schwimmkörper ver-
miedenwerden;

c) sind Fender zu verwenden,
die schwimmfähig sein
müssen, wenn sie nicht fest
mit demFahrzeug verbunden
sind;

d) ist es verboten,

– Fahrzeuge oder Schwimm-
körper abzuwaschen oder
abzukehren;

– von den Fahrzeugen oder
SchwimmkörpernWasser
auf die Schleusenplattform,
auf die anderen Fahrzeuge
oder Schwimmkörper zu
schütten oder ausfließen zu
lassen;

– ohne Erlaubnis der Schleu-
senaufsicht Fahrgäste ein-
und aussteigen zu lassen;

e) ist es verboten, nach dem
Festmachen des Fahrzeugs bis
zur Freigabe der Ausfahrt den
Maschinenantrieb sowie die

Bugstrahlanlage zu benutzen,
es sei denn, dass dies aus
Sicherheitsgründen kurz-
fristig erforderlich ist;

f) müssen Kleinfahrzeuge
ausreichendAbstand zu
anderen Fahrzeugen halten.

Reihenfolge der Schleusungen

1. Es wird, soweit nachstehend
nichts anderes bestimmt ist, in
der Reihenfolge des Eintreffens
vor der Schleuse, beimehreren
Schleusen vor der gewählten
oder durch Richtungsweiser zu-
gewiesenen Schleuse geschleust.
DieWahl der Schleuse darf ohne
besondere Erlaubnis der Schleu-
senaufsicht nicht geändert wer-
den.

2. Zur Schleusung anstehende
Fahrzeugemüssen soweit auf-
schließen, dass sie unverzüglich
nach demZeichen zur Einfahrt in
die Schleuse einfahren können.
Versäumt ein Fahrzeug das Auf-
rücken, verliert es für die anste-
hende Schleusung seinen Rang.
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Fahrzeuge, die auf das Zeichen
zur Einfahrt nicht schleusungs-
bereit sind, werden so lange zu-
rück gestellt, bis sie ihre Vorbe-
reitungen beendet haben.

3. Fahrzeuge derWasserstraßen-
und Schifffahrtsverwaltung des
Bundes, Fahrzeuge, die zur Aus-
übung vonHoheitsaufgaben
unterwegs sind und schwer
beschädigte Fahrzeuge haben
vor allen übrigen Fahrzeugen
das Recht auf Schleusung außer
der Reihe (Schleusenvorrang);
das Gleiche gilt für Rettungs-
und Feuerlöschfahrzeuge auf
der Fahrt zur Unfallstelle.

4. Kleinfahrzeuge, soweit sie nicht
Bootsschleusen, Bootsgassen
oder Bootsumsetzanlagen be-
nutzen, können nur in Gruppen
oder zusammenmit anderen
Fahrzeugen geschleust werden.
Ausnahmsweise können Klein-
fahrzeuge auch einzeln ge-
schleust werden, soweit die

Dauer derWartezeit unzumut-
bar ist. Kleinfahrzeuge, diemit
Sprechfunk ausgerüstet sind,
können nach rechtzeitiger
Anmeldung an der Schleuse
auch ohneWartezeiten einzeln
geschleust werden, soweit esmit
demübrigenVerkehrsaufkom-
men, der Verkehrslage und
Maßnahmen zur Stauhaltung
derWasserstraße vereinbar ist.
Bei gemeinsamer Schleusung
vonKleinfahrzeugenmit ande-
ren Fahrzeugen dürfen Klein-
fahrzeuge erst nach den anderen
Fahrzeugen undnachAufforde-
rung durch die Schleusenauf-
sicht in die Schleuse einfahren.

5. Von den durchVerordnung fest-
gesetzten Schleusenbetriebs-
zeiten kann aus Gründen des
Verkehrsbedarfs oderwegen
betrieblicher Erfordernisse
vorübergehend abgewichen
werden.
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Fahrgeschwindigkeit
(siehe Karte auf Seite 96)

1. Fahrgeschwindigkeiten auf
Flüssen (Weserstromgebietmit
Weser,Werra, Fulda, Aller, Lei-
ne, Schneller Graben, Ihme):
Die zulässigeHöchstgeschwin-
digkeit gegenüber demUfer
beträgt fürmotorisierte Klein-
fahrzeuge 35 km/hmit den fol-
gendenAusnahmen:

a) Höchstens 12 km/h auf der
Mittelweser in den Schleusen-
kanälen und auf demVerbin-
dungskanal zur Leine sowie
auf derWerra, Fulda, Aller,
Leine, Ihmeund dem Schnel-
len Graben

b) Höchstens 12 km/h zu Berg
und zu Tal 18 km/h auf den
nachfolgenden Flussstrecken
derWeser:

• auf derMittelweser ober-
halb und unterhalb der
Wehre (Wehrarme) von
denAbzweigungen bis zu
den Einmündungen der zu-
gehörigen Schleusenkanäle

• im Stadtgebiet Hann.Mün-
den vonWeser-km0,00 bis
km1,40

• im Stadtgebiet Boden-
werder von km110,81 bis
km111,73

• unterhalb des Ortes Ohr bis
einschließlich Stadtgebiet
Hameln von km130,40 bis
km135,65

• im StadtgebietMinden von
km202,50 bis km207,00

• unterhalb der Schleuse
Bremen bis zur Eisenbahn-
brücke in Bremen von
km362,00 bis Uwe-km1,38

2. Fahrgeschwindigkeit auf Kanä-
len (Mittellandkanal und seine
Stichkanäle, Elbe-Seitenkanal)
Die zulässigeHöchstgeschwin-
digkeit für Kleinfahrzeuge
gegenüber demUfer beträgt
12 km/hmit Ausnahmeder aus-
gebauten Strecken desMittel-
landkanals, dem Stichkanal
Salzgitter und auf demElbe-
Seitenkanal: dort gilt 15 km/h
(siehe Karte letzte Seite).
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Stillliegen
Allgemeine Grundsätze für das Still-
liegen

1. Unbeschadet anderer Bestim-
mungen dieser Verordnung
müssen Fahrzeuge und
Schwimmkörper ihren Liege-
platz so nahe amUferwählen
wie es ihr Tiefgang und die ört-
lichenVerhältnisse gestatten. Sie
dürfen keinesfalls die Schifffahrt
behindern. An Böschungen ist
vorsichtig heranzufahren.

2. Unbeschadetder imEinzelfall
vonder zuständigenBehörde
erteiltenAuflagenmussder Liege-
platz für eine schwimmende
Anlage sogewähltwerden,dass
die Fahrrinne fürdie Schifffahrt
frei bleibt.

3. Stillliegende Fahrzeuge, Ver-
bände, Schwimmkörper sowie
schwimmendeAnlagenmüssen
so verankert oder festgemacht
werden, dass sie ihre Lage nicht
in einerWeise verändern kön-
nen, die andere Fahrzeuge ge-
fährdet oder behindert. Dabei
sind insbesondereWind- und
Wasserstandsschwankungen
sowie Sog undWellenschlag zu
berücksichtigen.

4. Soweit auf Schifffahrtskanälen
und in Schleusenkanälen das
Stillliegen erlaubt ist,müssen
Fahrzeuge und Schwimmkörper
festgemachtwerden.

5. Kleinfahrzeugen ist das Stilllie-
gen an einer Liegestelle ohne Er-
laubnis der zuständigen Behörde
nur bis zu drei Tagen gestattet.
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Liegeverbot

1. Fahrzeuge und Schwimmkörper
sowie schwimmendeAnlagen
dürfen nicht stillliegen:

a) auf Schifffahrtskanälenund in
Schleusenkanälen sowieauf
denAbschnittenderWasser-
straße, fürdieeinallgemeines
Stillliegeverbotbesteht;

b) auf den von der zuständigen
Behörde bekannt gegebenen
Strecken;

c) auf den durch das Tafel-
zeichenA.5 gekennzeichne-
ten Strecken, auf der Seite der
Wasserstraße, auf der das Ta-
felzeichen steht;

Tafelzeichen A.5

d) unter Brücken undHoch-
spannungsleitungen;

e) in Fahrwasserengen im Sinne
des § 6.07 und in ihrer Nähe
sowie auf Strecken, die durch
das Stillliegen zu Fahrwasser-
engenwerdenwürden, und
in der Nähe solcher Strecken;

f) an den Einfahrten in und den
Ausfahrten ausHäfen und
Nebenwasserstraßen;

g) in der Fahrlinie von Fähren;
h) imKurs, den Fahrzeuge beim

Anlegen an Landebrücken
undbeimAbfahren benutzen;

i) aufWendestellen, die durch
das Tafelzeichen E.8 gekenn-
zeichnet sind;

j) auf sonstigen durch entspre-
chende Tafelzeichen gekenn-
zeichnetenWasserflächen.
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Ankern

1. Fahrzeuge und Schwimmkörper
sowie schwimmendeAnlagen
dürfen nicht ankern:

a) auf Schifffahrtskanälen und
in Schleusenkanälen sowie
auf denAbschnitten derWas-
serstraße, für die ein allge-
meines Ankerverbot besteht;

b) auf den durch das Tafelzei-
chenA.6 gekennzeichneten
Strecken, auf der Seite der
Wasserstraße, auf der das
Tafelzeichen steht;
das Ankerverbot gilt von 50m
oberhalb bis 50munterhalb
des Tafelzeichens.

Tafelzeichen A.6

2. Auf denAbschnitten, auf denen
das Ankern nachNummer 1
Buchstabe a) verboten ist, dürfen
Fahrzeuge und Schwimmkörper
sowie schwimmendeAnlagen
nur auf den Strecken ankern, die
durch das Tafelzeichen E.6 ge-
kennzeichnet sind, und nur auf
der Seite derWasserstraße, auf
der das Tafelzeichen steht.

Tafelzeichen E.6
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Festmachen
1. Fahrzeuge und Schwimmkörper

sowie schwimmendeAnlagen
dürfen amUfer nicht fest-
machen:

a) auf Schifffahrtskanälen und
in Schleusenkanälen sowie
auf denAbschnitten der
Wasserstraße, für die ein all-
gemeines Festmacheverbot
besteht;

b) auf den durch das Tafelzei-
chenA.7 gekennzeichneten
Strecken auf der Seite der
Wasserstraße, auf der das
Tafelzeichen steht.

Tafelzeichen A.7

2. Auf denAbschnitten, auf denen
das Festmachen amUfer nach
Nummer 1 Buchstabe a) ver-
boten ist, dürfen Fahrzeuge
und Schwimmkörper sowie
schwimmendeAnlagen nur auf
den Strecken festmachen, die
durch das Tafelzeichen E.7
gekennzeichnet sind, und nur
auf der Seite derWasserstraße,
auf der das Tafelzeichen steht.

Tafelzeichen E.7

(Hinweis Sportschifffahrt – Zusatz-
schild)

3. Bäume, Geländer, Pfähle, Grenz-
steine, Säulen, Eisenleiter, Hand-
läufe und ähnliche Gegenstände
dürfenweder zumFestmachen
noch zumVerholen benutzt wer-
den.
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Liegestellen

Auf Liegestellen, bei denen das Ta-
felzeichen E.5 aufgestellt ist, dürfen
Fahrzeuge und Schwimmkörper
nur auf der Seite derWasserstraße
stillliegen, auf der das Tafelzeichen
steht.

Tafelzeichen E.5

P
Kleinfahrzeugen ist das Stillliegen
an einer Liegestelle ohne Erlaubnis
der zuständigen Behörde nur bis zu
drei Tagen gestattet.

Schifffahrtszeichen

Fahrerlaubnis für

Wassermotorräder

(Wasserscooter, Jetski

usw.)

UKW
18

Nautischer Informations-

funk; Beispiel: Kanal 18

Erlaubnis für Segelsurfen

Fahrerlaubnis für Segel-

fahrzeuge

Wasserskistrecke
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Fernsprechstelle

Trinkwasserzapfstelle

Hinweis auf ein Wehr

Fahrverbot für Wasser-

motorräder

(Wasserscooter, Jetski

usw.)

Verbot des Segelsurfens

Fahrverbot für Fahrzeu-

ge, die weder mit

Maschinenantrieb noch

unter Segel fahren

Fahrverbot für Segelfahr-

zeuge

Verbot des Wasserski-

laufens

SPORT

Fahrverbot für Sportfahr-

zeuge

Gebot, die angegebene

Geschwindigkeit gegen-

über dem Ufer in km/h

nicht zu überschreiten
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Schallzeichender Fahrzeuge

Allgemeines:
1. Soweit in dieser Verordnung

Schallzeichen vorgesehen sind
undnicht die Verwendung der
Glocke vorgeschrieben ist,müs-
sen siewie folgt gegebenwer-
den:

a) auf FahrzeugenmitMaschi-
nenantrieb, ausgenommen
Kleinfahrzeuge,mittels
mechanisch betriebener
Schallgeräte, die genügend
hoch angebracht sind, dass
sich der Schall nach vorn und
möglichst auch nach hinten
frei ausbreiten kann;

b) auf Fahrzeugen ohneMaschi-
nenantrieb und auf Kleinfahr-
zeugenmittels eines Schallge-
rätes, einer geeignetenHupe
oder eines geeignetenHorns.

2. Auf FahrzeugenmitMaschinen-
antriebmüssen gleichzeitigmit
den Schallzeichen gleich lange
Lichtzeichen gegebenwerden,
die gelb, hell und von allen Sei-
ten sichtbar seinmüssen.

Dies gilt nicht für Kleinfahr-
zeuge, für das Dreitonzeichen
der Radar-Talfahrer nach § 6.32
Nr. 3 Buchstabe a der Binnen-
schifffahrtsstraßen-Ordnung
sowie für Glockenzeichen.

3. Fahren Fahrzeuge in einemVer-
band, sind die vorgeschriebenen
Schallzeichen nur von demFahr-
zeug zu geben, auf dem sich der
Führer des Verbandes befindet,
bei Schleppverbänden von dem
motorisierten Fahrzeug an der
Spitze des Verbandes.

4. Eine Gruppe vonGlockenschlä-
genmuss etwa vier Sekunden
dauern. Sie kann durch Schläge
vonMetall aufMetall gleicher
Dauer ersetzt werden.
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Gebrauchder Schallzeichen

1. Vorbehaltlich anderer Bestim-
mungen dieser Verordnung
muss jedes Fahrzeug –mit Aus-
nahmeder Kleinfahrzeuge –
erforderlichenfalls die Zeichen
nachAnlage 6 geben.

2. Kleinfahrzeuge können erfor-
derlichenfalls die allgemeinen
Zeichen nachAbschnitt A der
Binnenschifffahrtsstraßen-
ordnung geben.

A. Allgemeine Zeichen

1 langer Ton
„Achtung“

1 kurzer Ton
„Ich richtemeinen Kurs nach
Steuerbord“

2 kurze Töne
„Ich richtemeinen Kurs nach Back-
bord“

3 kurze Töne
„MeineMaschine geht rückwärts“

4 kurze Töne
„Ich binmanövrierunfähig“

Folge sehr kurzer Töne
„Gefahr eines Zusammenstoßes“

Wiederholte lange Töne

oder „Notsignal“

Gruppe vonGlockenschlägen
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B. Begegnungszeichen

Vorbeifahrt anBackbord verlangt

Normalfall:
1 kurzer Ton des Bergfahrers

„Ichwill an Backbord vorbeifahren“
1 kurzer Ton des Talfahrers

„Einverstanden, fahren Sie an Back-
bord vorbei“

Abweichung:
2 kurze Töne des Talfahrers

„Nicht einverstanden, fahren Sie an
Steuerbord vorbei“

2kurzeTönedesBergfahrers
„Einverstanden, ichwerde an
Steuerbord vorbeifahren“

VorbeifahrtanSteuerbordverlangt

Normalfall:
2kurzeTönedesBergfahrers

„Ichwill anSteuerbordvorbeifahren“
2 kurze Töne des Talfahrers

„Einverstanden, fahren Sie an
Steuerbord vorbei“

Abweichung:
1 kurzer Ton des Talfahrers

„Nicht einverstanden, fahren Sie an
Backbord vorbei“

1 kurzer Ton des Bergfahrers
„Einverstanden, ichwerde an Back-
bord vorbeifahren“

C. Überholzeichen

Überholen anBackborddes
Vorausfahrenden verlangt

2 lange Töne,
2 kurze Töne des Überholenden
„Ichwill auf Ihrer Backbordseite
überholen“

Normalfall:
Kein Zeichen des Vorausfahrenden
„Einverstanden, Sie können auf
meiner Backbordseite überholen“

Abweichung:
2 kurze Töne des Voraus-

fahrenden
„Nicht einverstanden, überholen
Sie aufmeiner Steuerbordseite“

1 kurzer Ton des Überholenden
„Einverstanden, ichwerde auf Ihrer
Steuerbordseite überholen“
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Überholen an Steuerbord des
Vorausfahrenden verlangt

2 lange Töne, 1 kur-
zer Ton des Vorausfahrenden
„Ichwill auf Ihrer Steuerbordseite
überholen“

Normalfall:
Kein Schallzeichen des Vorausfah-
renden
„Einverstanden, Sie können auf
meiner Steuerbordseite überholen“

Abweichung:
1 kurzer Ton des Vorausfahren-

den
„Nicht einverstanden, überholen
Sie aufmeiner Backbordseite“

2 kurze Töne des Überho-
lenden
„Einverstanden, ichwerde auf Ihrer
Backbordseite überholen“

Unmöglichkeit des Überholens

5 kurze Töne des
Vorausfahrenden
„Man kannmich nicht überholen“

D. Wendezeichen

1 langer Ton,
1 kurzer Ton
„Ichwende über Steuerbord“

1 langer Ton, 2 kurze
Töne
„Ichwende über Backbord“

E. Zeichenbei der Einfahrt in
undder Ausfahrt ausHäfen
und Nebenwasserstraßen

3 lange Töne,
1 kurzer Ton
„Ichwillmeinen Kurs nach Steuer-
bord richten“

3 lange
Töne, 2 kurze Töne
„Ichwillmeinen Kurs nach Back-
bord richten“

3 lange Töne
„Ichwill überqueren“
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G. ZeichenbeiunsichtigemWetter
(Fahrt bei unsichtigemWetter)

a) Einzeln fahrende Fahrzeuge und
Verbände, die kein Radar benut-
zen

1 langer Ton, längstens
jedeMinutewiederholt

b) Fahrzeuge in der Radarfahrt,
wenn kein Sprechfunkkontakt
zustande kommt

1 langer Ton, wiederholt

c) Stillliegende Fahrzeuge

1Gruppe vonGlocken-
schlägen, längstens jedeMinute
wiederholt

Lichter und Signalleuchten

1. Soweit nichts anderes bestimmt
ist,müssen die in der Binnen-
schifffahrtsstraßen-Ordnung
vorgeschriebenen Lichter von
allen Seiten sichtbar sein und
ein gleichmäßiges, ununter-
brochenes Lichtwerfen.

2. Es dürfen nur Signalleuchten
verwendetwerden, deren Lich-
ter in horizontaler Ausstrahlung,
Farbe und Stärke den Bestim-
mungen der Verordnungüber
die Farbe und Lichtstärke der
Bordlichter sowie die Zulassung
von Signalleuchten imGeltungs-
bereich der Binnenschifffahrts-
straßen-Ordnung oder der Ver-
ordnung über die Farbe und
Lichtstärke der Bordlichter sowie
die Zulassung von Signalleuch-
ten in der Binnenschifffahrt auf
Rhein undMosel entsprechen.

3. Die Nachtbezeichnung stilllie-
gender nichtmotorisierter Fahr-
zeuge braucht nicht Nummer 2
zu entsprechen; siemuss jedoch
bei klarer Sicht und dunklem
Hintergrund eine Tragweite von
etwa 1000mhaben.
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Bezeichnungder Kleinfahrzeuge
in Fahrt

1. Einzeln fahrendeKleinfahrzeuge
mitMaschinenantriebmüssen
bei Nacht führen:
entweder

a) ein Topplicht, jedoch hell
statt stark, in gleicherHöhe
wie die Seitenlichter undmin-
destens 1mvor diesen;

b) Seitenlichter, die gewöhn-
liche Lichter sein dürfen. Sie
müssen in gleicher Höhe und
in einer Ebene senkrecht zur
Längsachse des Fahrzeugs
gesetzt sein und innenbords
derart abgeblendet sein, dass
das grüne Licht nicht von
Backbord, das rote Licht nicht
von Steuerbord gesehenwer-
den kann;

c) einHecklicht;

oder

d) das Topplicht nach Buchstabe
a); dieses Lichtmuss jedoch
mindestens 1mhöher als die
Seitenlichter gesetzt sein;

e) die Seitenlichter nach Buch-
stabe b); diese Lichter können
jedoch unmittelbar nebenein-
ander oder in einer einzigen
Laterne amoder nahe amBug
in der Schiffsachse gesetzt
sein;
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f) einHecklicht; dieses Lichtdarf
unterderVoraussetzungent-
fallen, dass anstelledesTopp-
lichtesnachBuchstabed) ein
vonallen Seiten sichtbareswei-
ßeshelles Lichtgeführtwird.

2. Schleppt ein Kleinfahrzeug aus-
schließlich Kleinfahrzeuge oder
führt es nur solche längsseits
gekuppelt,muss es bei Nacht
die Lichter nachNummer 1
führen.

3. Geschleppteoder längsseits
gekuppelteKleinfahrzeuge
müssenbeiNacht ein vonallen
Seiten sichtbaresweißesgewöhn-
liches Licht führen.Dies gilt nicht
fürdieBeibooteder Fahrzeuge.

4. Einzeln fahrendeKleinfahrzeuge
unter Segelmüssen bei Nacht
führen:

a) entweder
die Seitenlichter nachNum-
mer 1 Buchstabe e) und ein
Hecklicht

oder
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b) diese Seitenlichter und das
Hecklicht in einer einzigen
Laterne amTopp

oder

c) ein von allen Seiten sichtbares
weißes gewöhnliches Licht
und bei der Annäherung
anderer Fahrzeuge außerdem
ein zweitesweißes gewöhn-
liches Licht zeigen.

5. EinzelnwedermitMaschinenan-
triebnochunter Segel fahrende
KleinfahrzeugemüssenbeiNacht
ein vonallen Seiten sichtbares
weißesgewöhnliches Licht

führen. Beiboote, auf diedieglei-
chenVoraussetzungenzutreffen,
brauchendieses Licht jedochnur
bei derAnnäherunganderer
Fahrzeuge zu zeigen.

6. EinKleinfahrzeugunter Segel, das
gleichzeitigmitMaschinenan-
trieb fährt,mussbei Tag führen:
einen schwarzenKegelmit der
Spitzenachunten, sohochwie
möglichaneiner Stelle, ander er
ambesten sichtbar ist.
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2.3 Sonstige Regelungen

Kennzeichnungder Kleinfahr-
zeuge

Nach der Verordnung über die
Kennzeichnung vonKleinfahrzeu-
gen in der Binnenschifffahrtmüs-
sen Sportbootemit Liegeplatz (Hei-
mathafen) in Deutschland und ei-
nerMotorleistung vonmehr als
2,21 kW (3 PS) sowie Segelbootemit
mehr als 5,5m Länge auf Binnen-
schifffahrtsstraßen gekennzeichnet
sein.

Für die amt l i che Kennzeichnung
gibt es dieseMöglichkeiten:

• mit einemvon einemWasserstra-
ßen- und Schifffahrtsamt erteilten
amtlichen Kennzeichen (z. B.
BS-XX 1234 vomWasserstraßen-
und Schifffahrtsamt Braun-
schweig)

oder

• mit der für das Schiff erteilten
Schiffsregisternummer, gefolgt
von demKennbuchstabenBund
mit NamenundHeimathafen des
Fahrzeuges

oder
• mit demFunkrufzeichen oder der
IMO-Nummer für im Seeschiffs-
register eingetragene Sportboote

oder

• mit der Nummer des vomBundes-
amt für Seeschifffahrt undHydro-
graphieHamburg/Rostock ausge-
stellten Flaggenzertifikats, ge-
folgt vomKennbuchstaben F.

Es ist auch die Kennzeichnungmit
einemamt l i ch ane rkann ten
Kennzeichenwie folgtmöglich:

• mit der Nummer des Internatio-
nalen Bootsscheins – IBS – für
Wasserfahrzeuge (2 Jahre gültig),



Informationen für Wassersportler58

gefolgt von demKennbuchsta-
benM für DeutscherMotoryacht-
verband e. V., S für Deutscher Seg-
ler-Verband (DSV) oderA für All-
gemeiner Deutscher
Automobilclub (ADAC).

oder

• mit einemnach Landesrecht zu-
geteilten amtlichen und vom
Bundesministerium für Verkehr
und digitale Infrastruktur aner-
kanntemKennzeichen (z. B. OHZ-
1234 für Landkreis Osterholz).

Sportboote, die der Kennzeich-
nungspflicht nicht unterliegen (Ru-
der- oder Paddelboote, Segelboote
unter 5,5m Länge,Motorbootemit
weniger als 2,21 kW (3 PS)Motor-
leistung),müssen nach der Binnen-
schifffahrtsstraßen-Ordnungmit
ihremNamen oder ihrer Devise
außenbords auf beiden Seiten des
Fahrzeugs in gut lesbaren,mindes-
tens 10 cmhohen lateinischen
Schriftzeichen dauerhaft gekenn-
zeichnetwerden.
Außerdem sind derNameund die
Anschrift des Eigentümers an der
Innen- oder Außenseite des Klein-
fahrzeugs anzubringen.

Für Sportbootemit Heimathafen im
Ausland bzw. Eigentümernmit aus-
ländischemWohnsitz enthält die
Vorschrift Sonderregelungen.

Die Zuteilung eines Kennzeichens
ist in allen Fällen kostenpflichtig.

Für das amtliche Kennzeichen von
einemWSA (zeitlich unbegrenzt
gültig) entstehen folgendeKosten:

• 18 € für die Zuteilung des amt-
lichen Kennzeichens

• 15 € bei Eigentümerwechsel

• 10 € bei allen übrigenÄnderun-
gen (z. B. wenn sichName, An-
schrift oder technische Angaben
zumMotor etc. ändern)

• 13 € für die Ersatzausfertigung
des Ausweises

Für die Zuteilung des amtlichen
Kennzeichens sind diese Unterla-
gen erforderlich:

• Antragsvordruck

• Kopie des gültigen Personalaus-
weises (beide Seiten)
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• Eigentumsnachweis in Kopie
(Kaufvertrag/Rechnung) vom
Boot und vomMotor,

• Nachweis über die gezahlte An-
tragsgebühr,

Nähere Informationen bzw. Vor-
drucke zumDownloaden bekom-
men Sie auch über Links auf den
Internetseiten derWasserstraßen-
und Schifffahrtsämer (siehe unter
Kontakte imAbschnitt 9).

Bei Eigentümerwechsel/Verkauf ist
die ausstellende Behörde/Institu-
tion unverzüglich zu informieren.
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Wassermotorrad

Das Befahren vonWasserstraßen
mit so genanntenWassermotor-
rädern ist geregelt in der „Ver-
ordnungüber das Fahrenmit
Wassermotorrädern auf den Bin-
nenschifffahrtsstraßen (Wasser-
motorräder-Verordnung)“ vom
31.Mai 1995 in ihrer jeweils gelten-
den Fassung.

Wassermotorräder sind nach dieser
VerordnungKleinfahrzeuge, die als
PersonalWater Craft wie „Wasser-
bob“, „Wasserscooter“, „Jetbike“
oder „Jetski“ bezeichnetwerden
und sonstige gleichartige Fahrzeu-
ge.

Für das FahrenmitWassermotor-
rädern gelten außerdem:

• dieBinnenschifffahrtsstraßen-
Ordnungbzw.dieSchifffahrts-
polizeiverordnungendesRheins,
derMoseloderder Donau

• die Sportbootführerscheinver-
ordnungund

• die Verordnungüber die Kenn-
zeichnung von auf Binnen-
wasserstraßen verkehrenden
Kleinfahrzeugen in ihrer
jeweils geltenden Fassung.

Auf Binnenwasserstraßen darf das
Wassermotorradfahren nur betrie-
benwerden auf den durch das
Tafelzeichen E.22 Anlage 7 BinSch-
StrO frei gegebenen Strecken.
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Im Bereich der GDWS sind die fol-
gendenWasserflächenderWeser

für den Betrieb vonWassermotor-
rädern zugelassen:

Binnenschifffahrts-
straße
km-Begrenzung

Lage Bemerkungen

37,10–38,00 RaumWahmbeck

166,00–166,50 RaumRinteln

192,70–194,00 RaumBadOeynhausen,
Rehme

293,70–296,00 RaumStendern Wassermotorrad-Strecke
wird u.U.mit Freigabe des
GMS eingestellt

326,65–327,40 RaumEissel Linke Stromseite in einer
Breite von 40mvomUfer
nur vonApril bis Oktober
freitags, sonntags und an
Feiertagen von 10:00 bis
13:00Uhr und 15:00 bis
19:00Uhr; samstags von
10:00 bis 13:00Uhr und
15:00 bis 20:00Uhr

Das Führen vonWassermotor-
rädern ist außerhalb dieser frei ge-
gebenenWasserflächen verboten.

Das gilt nicht für Fahrten zumErrei-
chen der nächstgelegenen frei ge-
gebenenWasserfläche und für Tou-
ren- oderWanderfahrten. Hierbei
ist jedoch ein klar erkennbarer Ge-
radeauskurs einzuhalten.

Auf den durch Tafelzeichen E.22
frei gegebenen Flächen dürfen
Fahrzeugführer durch ihre
Fahrweise keinen anderen gefähr-
den, die übrige Schifffahrt nicht
behindern und andere Fahrzeuge,
die Ufer- und Regelungsbauwerke,
schwimmende oder feste Anlagen,
Schifffahrtszeichen undUfervege-
tation nicht beschädigen.
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Bei der Vorbeifahrt ist ein Sicher-
heitsabstand vonmindestens 10m
zu Schiffen undAnlagen einzuhal-
ten.

Das Führen vonWassermotor-
rädern auf den ausgewiesenen
Wasserflächenunterliegt
folgendenBeschränkungen:

• Der Betrieb auf den freigege-
benenWasserflächen ist grund-
sätzlich in der Zeit von 07:00Uhr
bis 20:00Uhr, jedoch nicht vor
Sonnenaufgang und nach
Sonnenuntergang, erlaubt.

• Die Sichtmussmindestens
1000Meter betragen.

• DerMotormuss sich beimÜber-
bordgehen des Fahrers entweder
automatisch abschalten oder
automatisch auf die kleinste Fahr-
stufe zurückschalten, wobei das
Fahrzeug eine Kreisbahn ein-
schlagenmuss.

• Fahrer und Begleitpersonenmüs-
sen Schwimmhilfen tragen, die
mindestens denAnforderungen
nachDIN EN393 entsprechen

oder in andererWeise einenAuf-
trieb vonmindestens 50Newton
gewährleisten.

• An denWassermotorrädern
müssen gut lesbare (10 cmhohe
Zeichen, dunkle Schrift auf hel-
lemGrund oder umgekehrt) amt-
liche Kennzeichen angebracht
sein, die von einemWasserstra-
ßen- und Schifffahrtsamt zuge-
teilt werden.

• Der Fahrer desWassermotorrads
mussmindestens über den Sport-
bootführerschein für denGel-
tungsbereich Binnenschiff-
fahrtsstraßen verfügen, der auf
Verlangen z. B. derWasserschutz
zur Prüfung auszuhändigen ist.

• Auf den freigegebenenWasser-
flächen dürfen die Fahrer durch
ihre Fahrweise keinen anderen
gefährden, die übrige Schifffahrt
nicht behindern und andere Fahr-
zeuge, Ufer- oder Regelungsbau-
werke, schwimmende oder feste
Anlagen, Schifffahrtszeichen oder
die Ufervegetation nicht beschä-
digen.
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Wasserski

Auf Binnenwasserstraßen ist das
Wasserskilaufen nur erlaubt auf
den durch das Tafelzeichen E.17 frei
gegebenen Strecken undWasser-
flächen.

Weiterhin darf dasWasserskilau-
fennur betriebenwerden:

• in der Zeit von Sonnenaufgang
bis Sonnenuntergang, sofern
nicht durch zusätzliche Schilder
zu demTafelzeichen E.17 be-
stimmte Zeiten festgesetzt sind

• beiWettermit einer Sicht von
mehr als 1000m

• wenn derWasserskiläufer eine
verkehrssicherheitstechnisch ge-
eigneteWasserskiausrüstung ver-
wendet

EineWasserskiausrüstung gilt als
verkehrssicherheitstechnisch ge-
eignet, wenn sie für die geordnete
Ausübung desWasserskilaufens
über

1. ausreichendenAuftrieb
2. ausreichendenAufprallschutz
3. ausreichende Bewegungsfrei-

heit

verfügt.
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AllgemeineVerhaltensregeln für
SchiffsführerundWasserskiläufer

Die Schiffsführer der ziehenden
Fahrzeuge und dieWasserskiläufer
dürfen insbesondere durch die Er-
zeugung vonWellenschlag und
Sogwirkung

• andere Verkehrsteilnehmer oder
andere Personen nicht gefährden
odermehr als nach denUmstän-
den unvermeidbar behindern
oder belästigen

• die Ufer, Regelungsbauwerke,
schwimmende oder feste Anlagen
oder Schifffahrtszeichen nicht be-
schädigen.

Zu diesemZweckemüssen bei der
Vorbeifahrt

• die Schiffsführer der ziehenden
Fahrzeuge einen ausreichenden
Abstand, der 10mnicht unter-
schreiten darf, einhalten und

• sich dieWasserskiläufer imKiel-
wasser des ziehenden Fahrzeugs
halten.

Der Schiffsführer darfmit seinem
Boot nur dannWasserskiläufer zie-

hen, wenn das Fahrzeugmit einer
weiteren Person als Beobachter be-
setzt ist. Dieser hat zur Unterrich-
tung des Schiffsführers denWasser-
skiläufer und die von diesem zu
durchfahrende Strecke zu beobach-
ten.

Als ziehendes Fahrzeug darf ein
Wasserfahrzeug nur eingesetzt
werden, wenn es

• ausreichenden Platz für den Be-
obachter bietet, um in sicherer
Positionmit demRücken zum
Schiffsführer zu sitzen

• über ausreichenden Platz oder
Einrichtungen verfügt, um im
Notfall einenWasserskiläufer
bergen zu können.

Mit Erlaubnis der Generaldirektion
Wasserstraßen und Schifffahrt darf

1. dasWasserskilaufen vonmeh-
reren Personen an einer oder
mehreren seitlich amFahrzeug
fest angebrachten Stangen oder
sonstigenVorrichtungen,

2. das Drachen- oder Fallschirm-
fliegen

betriebenwerden.
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Wasserflächen fürWasserskilaufen

Binnenschifffahrts-
straße
km-Begrenzung

Lage
o = oberhalb
u =unterhalb

Bemerkungen

Weser

38,20–39,80 RaumWahmbeck Nur vom1. 6. bis 30. 9.

85,60–87,00 Zwischen Stahle und
Heinsen

Nur samstags, sonntags
und an gesetzl. Feiertagen
von 10:00 bis 17:00Uhr

112,10–114,10 RaumKemnade Täglich von 9:00 bis
20:00Uhr

158,50–160,00 o = Rinteln Nur vom1. 6. bis 30. 9.;
nur samstags, sonntags
und an gesetzl. Feiertagen
von 10:00 bis 17:00Uhr;
mittwochs und freitags
unterhalb km159,00 von
18:00 bis 21:00Uhr;
längstens bis Sonnen-
untergang

178,00–181,00 o =Vlotho (Höhe Fami-
lienfreizeitplatz Borlefzen)

185,0–188,00 HöheAutobahnbrücke
BadOeynhausen

209,00–213,50 ZwischenMinden und Pe-
tershagen („Heisterholz“)

216,00–218,00 UntererWehrarm
Petershagen

10:00 bis 18:00Uhr; vom
1. 6. bis 30. 9. für Schwer-
behinderte auch 18:00 bis
20:00Uhr
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Binnenschifffahrts-
straße
km-Begrenzung

Lage
o = oberhalb
u =unterhalb

Bemerkungen

284,00–285,83 UntererWehrarm
Drakenburg

327,80–329,10 ObererWehrarm
Intschede

Nur vom1. 5. bis 30. 9.
und nur
– freitags und sonntags
– an gesetzl. Feiertagen
der LänderNI¹ undHB²

– Innerhalb der gesetzl.
Schulferien der Länder
NI¹ undHB² jeweils von
Sonnenuntergang und
imAbstand von 30m
gegenüber demUfer

357,21–360,57 u = Eisenbahnbrücke
Dreye

In denMonatenApril
bis Oktober,montags bis
freitags jeweils von Son-
nenaufgang bis Sonnen-
untergang

Werra

66,90–68,20 o = Straßenbrücke
Witzenhausen

Kann zzt. nicht genutzt
werden.

82,26–83,45 Stauhaltung Kraftwerk
„Letzter Heller“

Fulda

74,50–75,40 Fuldabrück
OT Bergshausen

Nur vom1. 6. bis 31. 10.;
montags bis freitags von
8:00 bis 13:00 und 16:00
bis 20:00Uhr
sonn- und feiertags von
8:00 bis 13:00Uhr

¹ Niedersachsen
² Bremen
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Binnenschifffahrts-
straße
km-Begrenzung

Lage
o = oberhalb
u =unterhalb

Bemerkungen

87,00–88,00 o = Staufenberg-Spieckers-
hausen

Nur vom1. 6. bis 31. 10.;
montags bis freitags von
8:00 bis 13:00 und 15:00
bis 20:00Uhr
samstags, sonn- und feier-
tags von 8:00 bis 13:00Uhr

Aller

24,65–25,45 ZwischenHornborstel
und Bannetze

Nur vom1. 6. bis 30. 9.;
freitags bis sonntags und
an gesetzl. Feiertagen von
10:00 bis 17:00Uhr

78,30–80,30 Höhe Frankenfeld

Leine

21,00–22,30 u =Mündung der Ihme Vom1. 4. bis 31. 10. täg-
lich von 9:00 bis 13:00
und 15:00 bis 20:00Uhr;
längstens bis Sonnen-
untergang



Informationen für Wassersportler68

Vorbeugen ist besser . . .

Voraussicht undVorbeugen sind
die Grundlagen für die Sicherheit
an Bord, gleichgültig, ob es sich um
Kanus, Schlauch-, Ruder-, Motor-
oder Segelboote, Surfer oder seege-
hende Yachten handelt. Da er die
Verantwortung für die Sicherheit
des Bootes und der Besatzung hat,
beachtet ein gewissenhafter Schiffs-
führer deshalb folgende Regeln:

Kinder anBord

• Für alle Kinder gilt grundsätzlich:
ohnmachtssichere Rettungswes-
ten auf und außerhalb des Bootes
(amWasser) tragen

• Kleine Kinder solltenmit einer
Sicherheitsleine imBoot so festge-
bunden sein, dass sie zwar Bewe-
gungsfreiheit haben, aber nicht
über Bord fallen können

• Kinder bei Segel-, An- undAblege-
manövern und allen Arbeitenmit
Segeln anDeck in geschützte
Ecken setzen oder in besonders
gefahrvollen Situationen unter
Deck bringen

• An Bord immer Schuhemit
rutschfester Sohle tragen

• Die Anzahl der Kinder sollte nicht
größer als die Anzahl der Erwach-
senen an Bord sein.

Ausrüstungder Fahrzeuge

Folgende Sicherheitsausrüstung
wird je nach Fahrzeugart empfoh-
len, z. B.

• ohnmachtssichere Rettungswes-
ten nachDIN EN ISO12402-4

• Ankermit langer Leine
(Regel: Schiffslänge x 3,mindes-
tens 20m)

• Leinen zumFestmachen

• Bootshaken

• Paddel

• Riemen

3 Allgemeine Sicherheitsregeln an Bord
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• Fender

• Tragbarer Feuerlöscher der
Brandklasse ABC, entsprechend
DIN 14406, amtlich geprüft, ge-
brauchsfertig und leicht erreich-
barmontiert

• Erste-Hilfe-Ausrüstung

• Schöpfgefäß oder eine vonHand
bedienbare Bilge-Pumpe

• Rote Flagge zur Kennzeichnung
derManövrierunfähigkeit

• Handlampen, davon eine beson-
ders lichtstark, die auch zumGe-
ben vonNotsignalen geeignet ist,
spritzwassergeschützt,mit
Reserve-Batterien und Birnen

• Aktiver und passiver Radar-
Reflektor

• Absperrventile an allen Kraftstoff-
tanks

• ZugelasseneUKW-Sprechfunkan-
lage

• Empfängergerät fürWetterbe-
richte

• Rettungsring oder ein Schwimm-
kissenmit umlaufender Greifleine

• Schwimmfähige Rettungsleine
vonmind. 16m Länge

• EntsprechendesWerkzeug

• Ersatzteile

• Reservekanister

• Nebelhorn

Rettungswesten –worauf sollte
ich beimKauf achten?

• DieWestemuss eine ohnmachts-
sichereWasserlage bewirken.

• Nur Rettungswestenmit
CE-Kennzeichen kaufen.

• Zusätzlich zumCE-Kennzeichen
kann dieWeste eine GS-Prüf-
nummer tragen.

• Die Einsatzbereitschaft
selbstaufblasbarer Rettungswes-
ten sollte regelmäßig überprüft
werden;Wartungsintervalle be-
achten (alle 2 Jahre).

• Die Rettungsweste solltemit
Reflexstoffen ausgerüstet sein,
umdas Auffinden von über Bord
gegangenen Personen bei Dun-
kelheit zu erleichtern.

• Auf die richtige Größe und auf
ausreichendenAuftrieb beim
Kauf achten.
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Sportbootführerschein

Aufgrund der seit Oktober 2012
undMai 2017 geltendenNeurege-
lungen dürfen Personen ab 16 Jah-
ren Sportboote bis zu einer Länge
von 20mauf allen Binnenschiff-
fahrtsstraßen des Bundesführer-
scheinfrei führen, sofern die Nutz-
leistung der Antriebsmaschine
nichtmehr als 11,03 kW (15 PS) be-
trägt und keine gewerbsmäßige
Nutzung stattfindet. (Hinweis: Die-
se Neuregelungen finden auf dem
Rhein keine Anwendung; dort gel-
tenweiterhin die 5-PS-Grenze sowie
die Längenbegrenzung von 15m!)

Bei einerMaschinenleistung von
mehr als 11,03 kW ist der amtliche
Sportbootführerschein für denGel-
tungsbereich Binnenschifffahrts-
straßen erforderlich. Erwird nach
erfolgreichemAblegen der Prüfung
von den Prüfungsausschüssen des
Deutschen Segler-Verbandes e. V.
und des DeutschenMotoryachtver-
bandes e. V. ausgestellt (Anschrif-
ten in Abschnitt 9).

Führerscheine, die nach älterem
Recht ausgestellt wurden, besitzen
weiterhin ihre Gültigkeit. Ein Um-
tausch in den amtlichen Sportboot-
führerschein ist nicht erforderlich,
wird jedoch empfohlen, z. B. wenn
Sie ein Sportboot im europäischen
Ausland führenwollen.

Sportschifferzeugnis

Wer ein Sportbootmit einer Länge
vonmehr als 20m (bis einschl. 25m)
führenwill, benötigt eine Fahrer-
laubnis der Klasse E – Sportschiffer-
zeugnis – nach der Binnenschiffer-
patentverordnung. Das Sportschif-
ferzeugnis kann nachAblegen
einer Prüfung von allen Standorten
der GeneraldirektionWasserstra-
ßen und Schifffahrt ausgestellt wer-
den. Es gilt jedoch nicht auf dem
Rhein und nicht auf den sogenann-
ten streckenkundepflichtigenWas-
serstraßen (z. B. Elbe, Oberweser).

4 Befähigungsnachweise
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UKW-Sprechfunkzeugnis für den
Binnenschifffahrtsfunk (UBI)

Eswird benötigt, umamSprech-
funk auf Binnenwasserstraßen teil-
nehmen zu können und ist ein in-
ternational gültiges Funkzeugnis
(Nachfolger des UKW-Sprechfunk-
zeugnisses).Weitere Informationen
finden Sie im „Handbuch Binnen-
schifffahrtsfunk“ (Hrsg.: Fachstelle
Verkehrstechnik derWSV – FVT – in
Koblenz).
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Sportboote habendie vorhandenen
Bootsschleusenoder Bootsumsetz-
anlagen zubenutzen, soweit es ihre
Abmessungen erlauben. Ist dies
nichtmöglich, dürfen sie die Schleu-
sen für dieGroßschifffahrt benut-
zen.Hier ist in jedemFalle auf diese
Fahrzeuge zu achten, damit jegliche
Beeinträchtigung vermiedenwird.
Diese Schleusungen sindgrundsätz-
lich rechtzeitig bei der Schleusenbe-
triebsstelle anzumelden.

In den Schleusenkammern haben
sich die Fahrzeuge innerhalb der
markierten Flächen aufzuhalten.
Die Fahrzeugemüssenwährend der
Füllung und der Entleerung der
Kammer befestigt sein. Die Befesti-
gungsmittel sind entsprechend zu
bedienen.

Bei der Belegung der Schleusen-
kammer istmöglichst die der
Schleusenbetriebsstelle abgewand-

5 Bootsanlagen und Schleusen

Schleuse Sülfeld
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te Seite zu benutzen, damit Sicht-
kontakt zur Schleusenbetriebsstelle
besteht.

Bei der gemeinsamen Schleusung
von Kleinfahrzeugenmit anderen
Fahrzeugen dürfen Kleinfahrzeuge
erst nach den anderen Fahrzeugen
in die Schleuse einfahren (BinSch-
StrO § 6.29Nr. 7, zweiter Absatz).

Die Schleusung vonKleinfahrzeu-
gen erfolgt nur in Gruppen oder zu-
sammenmit anderen Fahrzeugen.

Kleinfahrzeuge sind nicht berech-
tigt, eine besondere Schleusung zu
verlangen. Findet keine Schleusung
für die Großschiffe statt, sowerden
Kleinfahrzeuge zu jeder geraden
Stunde zu Tal und zu jeder ungera-
den Stunde zu Berg geschleust,
wenn sie zur Schleusung geeignet
sind.

ImUnterwasser der Bootsschleusen
istmit ständigenVeränderungen
der Gewässersohle durchAblage-
rungen zu rechnen. Bei höherer
Wasserführung sind die Boots-
schleusen teilweise nicht benutz-
bar.

In Anbetracht der vielen Einzel-
regelungen an den verschiedenen
Schleusen sind die dort geltenden
Regelungen rechtzeitig imVoraus
beim zuständigenWasserstraßen-
und Schifffahrtsamt einzuholen.

Das Schleusen vonmotorisierten
WassersportgerätenwieWasser-
motorräder, Jet-Ski,Water-Boat
u. ä. ist aus Sicherheitsgründen in
den Schiffsschleusen und den
Bootsschleusen untersagt.
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Schleuse Straße PLZ Ort km Funk-
kanal

Telefon/Telefax

Mittellandkanal

Anderten An der
Schleuse

30559 Hannover 174,24 18 0511-95085-
2230/2231
0511-95085-2241

Sülfeld Schleusen-
siedlung
Haus 1

38442 Wolfs-
burg

236,90 20 05362-96112-150

Stichkanal nachOsnabrück

Hollage Schleusen-
weg 5

49134 Wallen-
horst

7,24 78 05407-818672-
180

Haste Schleusen-
weg 51

49090 Osna-
brück

12,69 78 0541-818672-190

Verbindungskanal Nord zurWeser

Schacht-
schleuse

Bauhof-
straße

32425 Minden 0,50 22 0571-6458-1725

Verbindungskanal Süd zurWeser

Obere
Schleuse

Windmüh-
lenstraße

32423 Minden 0,21 25 0571-6458-1723

Untere
Schleuse

Friedr.-
Wilh.-Str. 3

32423 Minden 0,21 23 0571-6458-1722

Stichkanal Linden

Hafen-
schleuse
Linden

Sichel-
straße 17

30453 Hannover 9,75 82 0511-95085-
2230/2231
0511-95085-2241

StichkanalHildesheim

Bolzum Ander
Schleuse

31319 Sehnde 0,58 78 0511-95085-2231

Stichkanal Salzgitter

Wedtlen-
stedt

Schleusen-
büro

38159 Vechelde 4,56 79 0531-86603-
2350/2358

6 Erreichbarkeit der Schleusen und
Schleusenbetriebszeiten
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Schleuse Straße PLZ Ort km Funk-
kanal

Telefon/Telefax

Üfingen Ander
Schleuse

38239 Salzgitter 10,69 79 0531-86603-
2350/2358

Elbe-Seitenkanal

Uelzen 29559 Wrestedt 60,60 65 05802-98760-
2650
05802-98760-
2577

Lüneburg
(SHW)

AmUnteren
Vorhafen

21379 Scharne-
beck

106,20 64 04136-9126-2850
04136-9126-2877

Weser

Hameln Rosen-
busch 4

31785 Hameln 134,81 20 05151-63600

Peters-
hagen
Schleu-
senkanal

An der
Schleuse

32469 Wind-
heim

7,0 20 0571-6458-1725

Schlüs-
selburg
Schleu-
senkanal

Brücken-
kamp

32469 Schlüssel-
burg

2,8 18 0571-6458-1724

Landes-
bergen
Schleu-
senkanal

An der
Schleuse

31628 Landes-
bergen

1,5 27 0571-6458-1722

Draken-
burg
Schleu-
senkanal

An der
Schleuse

31609 Sebben-
hausen

3,2 62 0571-6458-1722
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Schleuse Straße PLZ Ort km Funk-
kanal

Telefon/Telefax

Dör-
verden
Schleu-
senkanal

Schleusen-
weg

27313 Dör-
verden

2,0 61 04234-1358
04231-970795-
2331

Lang-
wedel
Schleu-
senkanal

Schleusen-
straße 11

27299 Lang-
wedel

5,6 60 0571-6458-1723

Fulda

Schleuse
Kassel

seit 01.11.2016 bis aufweiteres außer Betrieb – Bootsumtrage

Schleuse
Hann.
Münden

Tanzwer-
derstraße 3

34346 Hann.
Münden

108,25 05541-12807

Aller

Schleuse
Oldau

Schleusen-
straße 9

29313 Oldau 14,7 05143-2074

Schleuse
Bahn-
netze

An der
Schleuse 1

29308 Bahn-
netze

26,7 0163-6898849

Schleuse
Marklen-
dorf

Allerweg 27 29960 Buchholz/
Marklen-
dorf

38,8 0163-6898849

Schleuse
Hadems-
torf

Schleuse
Nr. 44

29693 Hadems-
torf

49,7 0163-6898849
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Schleusenbetriebszeiten

Mittelweser
Erreichbarkeit der SchleusenüberNautischen InformationsfunkundTelefon

Schleusen Montagbis
Freitag

Samstage Sonn- und
Feiertage

Anmerkung*

Petershagen
Schlüsselburg
Landesbergen
Drakenburg
Dörverden
Langwedel

06:00–
22:00Uhr

06:00–
22:00Uhr

08:00–
16:00Uhr

1.

Bremer
Weserschleuse

05:00–
22:00Uhr

05:00–
22:00Uhr

08:00–
16:00Uhr

2.

Kleinschiff-
fahrtsschleuse
Bremen

Während der
Sommersaison
00:00–
24:00Uhr*)
(siehe aktu-
elle Bekannt-
machung)

Während der
Sommersaison
00:00–
24:00Uhr*)
(siehe aktu-
elle Bekannt-
machung)

Während der
Sommersaison
00:00–
24:00Uhr**)
(siehe aktu-
elle Bekannt-
machung)

3., 4.

* Die Anmerkungen finden Sie auf Seite 87.
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Aller (Al)
Erreichbarkeit der SchleusenüberNautischen InformationsfunkundTelefon

Schleusen Montag,
Freitag,
Samstag

Dienstag,
Donnerstag,
Sonntag

Mittwoch Anmerkung

Marklendorf
undHademstorf

09:00–
12:00Uhr
12:45–
17:00Uhr

09:00–
12:00Uhr
12:45–
13:30Uhr
14:30–
16:15Uhr

09:00–
12:00Uhr
12:45–
13:30Uhr
14:30–
17:00Uhr

*)

Oldau 07:00–
20:00Uhr

07:00–
13:45Uhr
15:00–
17:00Uhr
18:15–
20:00Uhr

07:00–
13:45Uhr
16:00–
20:00Uhr

Bannetze Montag bis Sonntag 07:00–20:00Uhr

*) Betriebszeiten April–Oktober; Beginn- und Endtagwerden jährlich neu festgesetzt;
diese sind in ELWIS hinterlegt bzw. telefonisch zu erfragen.

Die Schleusungenwerden nach
telefonischer Vereinbarung inner-
halb der genannten Betriebszeiten
durchgeführt.

Die SchleusenOldau und Bannetze
sind auf Selbstbedienung umgerüs-
tet und können zu den o. g. Zeiten
benutzt werden.
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Elbe-Seitenkanal (ESK)
Erreichbarkeit der SchleusenüberNautischen InformationsfunkundTelefon

Schleusen Montagbis
Freitag

Samstage Sonn- und Feier-
tage

Anmerkung

Uelzen und
Lüneburg

durchgängig vom2. 1., 06:00Uhr bis 24. 12.,
12:00Uhr
durchgängig vom27. 12., 06:00Uhr bis 31. 12.,
12:00Uhr

*)

*) Außerhalb dieser Zeiten herrscht Betriebsruhe
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Am25. und 26. Dezember, am
1. Januar, am1.Mai sowie am
Oster- und Pfingstsonntag ruht der
Schleusenbetrieb an der Schleuse
Hameln.

Die genauenDaten für Beginn und
Ende der Sommer- undWinterbe-
triebszeiten erhalten Sie im Schiff-
fahrtsbüro desWSAHann.Mün-
den.

Fulda undOberweser
(Sommerhalbjahr April–Oktober)

Schleusen Montagbis
Freitag

Samstage Sonn- und
Feiertage

Anmerkung

Weserschleuse
Hameln

07:00–
18:00Uhr

07:00–
18:00Uhr

08:00–
16:00Uhr

Feiertage
siehe 1–3

Schleusen Montagbis
Donnerstag

Freitag bis
Samstag

Sonn- und
Feiertage

Anmerkung

Fuldaschleuse
Kassel

seit 1. 11. 2016
bis aufweiteres
außer Betrieb –
Bootsumtrage

Fuldaschleusen
Wahnhausen,
Wilhelmshau-
sen, Bonaforth

08:00–
20:00Uhr

08:00–
20:00Uhr

08:00–
20:00Uhr

Mitte April
bis 31. 10.

Fuldaschleuse
Hann.Münden

09:00–
18:00Uhr

09:00–
18:00Uhr

09:00–
18:00Uhr

Montag bis
16:30Uhr
Feiertage
siehe 4.

1. Ostersonntag und Pfingstsonntag kein Betrieb
2. Karfreitag, Ostermontag, Christi Himmelfahrt, Pfingsmontag und Tag der Deutschen Einheit:

Betriebszeit von 08:00–11:00Uhr
3. Tag der Arbeit, Fronleichnam,Mariä Himmelfahrt und Reformationstag: Betriebszeit des

jeweiligenWochenfeiertages
4. an Feiertagen gilt die Betriebszeit des jeweiligenWochentages
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Fulda undOberweser
(WinterhalbjahrNovember–März)

Schleusen Montagbis
Freitag

Samstage Sonn- und
Feiertage

Anmerkung

Weserschleuse
Hameln

07:00–
17:30Uhr

07:00–
17:30Uhr

1. 6.–31. 10.
08:00–
16:00Uhr
sonst 08:00–
11:00Uhr

Feiertage siehe
1.–2.

Fuldaschleuse
Kassel

seit 1. 11. 2016
bis aufweiteres
außer Betrieb –
Bootsumtrage

Fuldaschleusen
Wahnhausen,
Wilhelmshau-
sen, Bonaforth

Betriebsruhe Betriebsruhe Betriebsruhe Bootsumtrage

Fuldaschleuse
Hann.Münden

Betriebsruhe Betriebsruhe Betriebsruhe Bootsumtrage

1. Allerheiligen, Heiligabend, 1. und 2.Weihnachtstag, Silvester undNeujahrstag: Kein Betrieb
2. Buß- und Bettag und anHeilige Drei Könige: Betriebszeit von 08:00–11:00Uhr



Informationen für Wassersportler82

Mittellandkanal (MLK)mit Stich- undVerbindungskanälen
Erreichbarkeit der SchleusenüberNautischen InformationsfunkundTelefon

Wasserstraße Mittellandkanal

Schleuse Anderten Sülfeld Hohenwarthe

Montag 00:00–24:00Uhr
(am2. 1. und
am27. 12. ab
06:00Uhr)

00:00–24:00Uhr
(am2. 1. und
am27.12. ab
06:00Uhr)

06:00–22:00Uhr

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag 07:00–19:00Uhr

Neujahr Betriebsruhe Betriebsruhe Betriebsruhe

24. Dezember 00:00–12:00Uhr 00:00–12:00Uhr 07:00–13:00Uhr

1.Weihnachtstag Betriebsruhe Betriebsruhe Betriebsruhe

2.Weihnachtstag Betriebsruhe Betriebsruhe Betriebsruhe

31. Dezember 00:00–12:00Uhr 00:00–12:00Uhr 07:00–13:00Uhr
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Wasserstraße Verbin-
dungskanal
Nord-MLK zur
Weser

Verbindungskanal Süd-MLK
zurWeser

Stichkanal
nachOsna-
brück1)

Schleuse Schacht-
schleuse
Minden

Obere
Schleuse
Minden

Untere
Schleuse
Minden

Schleuse
Hollage
SchleuseHaste

Montag 06:00–
22:00Uhr

06:00–
22:00Uhr

06:00–
22:00Uhr

Mo.–Fr.
06:00–
21:00Uhr

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag 08:00–
13:00Uhr

Sonntag 08:00–
16:00Uhr

08:00–
16:00Uhr

08:00–
16:00Uhr

Betriebsruhe

Neujahr Betriebsruhe Betriebsruhe Betriebsruhe Betriebsruhe

Karfreitag 08:00–
16:00Uhr

Betriebsruhe Betriebsruhe Betriebsruhe

Ostersamstag 06:00–
22:00Uhr

06:00–
22:00Uhr

06:00–
22:00Uhr

06:00–
13:00Uhr

Ostersonntag Betriebsruhe Betriebsruhe Betriebsruhe Betriebsruhe

Ostermontag 08:00–
16:00Uhr

Betriebsruhe Betriebsruhe Betriebsruhe

1.Mai Betriebsruhe Betriebsruhe Betriebsruhe Betriebsruhe

Christi
Himmelfahrt

08:00–
16:00Uhr

Betriebsruhe Betriebsruhe Betriebsruhe

Pfingst-
samstag

06:00–
22:00Uhr

06:00–
22:00Uhr

06:00–
22:00Uhr

06:00–
13:00Uhr

Pfingst-
sonntag

Betriebsruhe Betriebsruhe Betriebsruhe Betriebsruhe
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Wasserstraße Verbin-
dungskanal
Nord-MLK zur
Weser

Verbindungskanal Süd-MLK
zurWeser

Stichkanal
nachOsna-
brück1)

Schleuse Schacht-
schleuse
Minden

Obere
Schleuse
Minden

Untere
Schleuse
Minden

Schleuse
Hollage
SchleuseHaste

Pfingst-
montag

08:00–
16:00Uhr

Betriebsruhe Betriebsruhe Betriebsruhe

Fronleichnam
(FeiertagNRW)

06:00–
22:00Uhr

06:00–
22:00Uhr

06:00–
22:00Uhr

06:00–
20:00Uhr

3. Oktober 08:00–
16:00Uhr

Betriebsruhe Betriebsruhe Betriebsruhe

Allerheiligen
(FeiertagNRW)

Mo. bis Sa.
06:00–
22:00Uhr
So. 08:00–
16:00Uhr

Betriebsruhe Mo. bis Sa.
06:00–
22:00Uhr
So. Betriebs-
ruhe

Mo.–Fr.
06:00–
21:00Uhr
Sa.08:00–
13:00Uhr
So.Betriebsruhe

24. Dezember 06:00–
14:00Uhr

06:00–
14:00Uhr

06:00–
14:00Uhr

Betriebsruhe

1.Weihnachts-
tag

Betriebsruhe Betriebsruhe Betriebsruhe Betriebsruhe

2.Weihnachts-
tag

Betriebsruhe Betriebsruhe Betriebsruhe Betriebsruhe

31. Dezember 06:00–
14:00Uhr

06:00–
14:00Uhr

06:00–
14:00Uhr

Betriebsruhe
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Wasser-
straße

Stichkanal Linden Stichkanal
Hildesheim

Stichkanal
Salzgitter

Schleuse Hafenschleuse
Linden

Leineabstiegs-
schleuse

Bolzum Wedtlen-
stedt und
Üfingen

Montag 06:00–
22:00Uhr

Schleusungen
erfolgennurnach
vorherigerAn-
meldungbeimABz
Lohnde
Tel.: 0513782529-
2120
Mo.–Fr. 06:00–
19:00Uhr
Sa.06:00–
12:00Uhr

06:00–
22:00Uhr

06:00–
22:00UhrDienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag 06:00–
16:00Uhr

06:00–
16:00Uhr

Sonntag Betriebsruhe 08:00–
16:00Uhr

08:00–
16:00Uhr

Neujahr Betriebsruhe Betriebsruhe Betriebsruhe

Karfreitag Betriebsruhe Betriebsruhe 08:00–
16:00Uhr

Oster-
samstag

06:00–
16:00Uhr

06:00–
22:00Uhr

06:00–
22:00Uhr

Oster-
sonntag

Betriebsruhe Betriebsruhe 08:00–
16:00Uhr

Ostermontag Betriebsruhe Betriebsruhe 08:00–
16:00Uhr

1.Mai Betriebsruhe Betriebsruhe 08:00–
16:00Uhr

Christi
Himmelfahrt

Betriebsruhe Betriebsruhe 08:00–
16:00Uhr

Pfingst-
samstag

06:00–
16:00Uhr

06:00–
22:00Uhr

06:00–
22:00Uhr
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Wasser-
straße

Stichkanal Linden Stichkanal
Hildesheim

Stichkanal
Salzgitter

Schleuse Hafenschleuse
Linden

Leineabstiegs-
schleuse

Bolzum Wedtlen-
stedt und
Üfingen

Pfingst-
sonntag

Betriebsruhe Betriebsruhe 08:00–
16:00Uhr

Pfingst-
montag

Betriebsruhe Betriebsruhe 08:00–
16:00Uhr

3. Oktober Betriebsruhe Betriebsruhe 08:00–
16:00Uhr

24. Dezem-
ber

06:00–
12:00Uhr*

06:00–
12:00Uhr*

06:00–
12:00Uhr

1.Weih-
nachtstag

Betriebsruhe Betriebsruhe Betriebsruhe

2.Weih-
nachtstag

Betriebsruhe Betriebsruhe Betriebsruhe

31. Dezem-
ber

06:00–
12:00Uhr*

06:00–
12:00Uhr*

06:00–
12:00Uhr

* wenn diese Tage auf einenWerktag fallen

DieHafenschleuse Lindenwird von
der Fernbedienzentrale Hannover
(Schleuse Anderten) fernbedient.

Sie ist unter der Telefon-Nr.
0511 95085-2230 zu erreichen.
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Anmerkung zuden Schleusenbetriebszeiten auf derWeser

1. Ruhezeiten amNeujahrstag, Oster- und Pfingstsonntag, 1.Mai und an beiden
Weihnachtsfeiertagen.
Schleusungen an Fronleichnamvon 06:00–22:00Uhr, an Allerheiligen, wenn
dieser Tag auf einenWerktag fällt, von 06:00–22:00Uhr.
Schleusungen am24. 12. und 31. 12. von 06:00–14:00Uhr, wenn diese Tage nicht
auf einen Sonntag fallen.
Schleusungen amOstersamstag von 06:00–22:00Uhr
Schleusungen amPfingstsamstag von 06:00– 22:00Uhr

2. Ruhezeiten amNeujahrstag, Oster- und Pfingstsonntag, 1.Mai und an beiden
Weihnachtsfeiertagen.
Schleusungen an Fronleichnamvon 05:00–22:00Uhr, an Allerheiligen, wenn
dieser Tag auf einenWerktag fällt, von 05:00–22:00Uhr.
Schleusungen am24. 12. und 31. 12. von 06:00–14:00Uhr
Schleusungen amOstersamstag von 05:00 –22:00Uhr
Schleusungen amPfingstsamstag von 05:00–22:00Uhr

3. Nur in der Zeit von 05:00–22:00Uhr kann bei Störungen Servicepersonal unter der
Rufnummer 0421 8304-428 oder an der Rufsäule vor Ort angefordert werden. Die
Verkehrszentrale Bremen ist inNotfällen über die Rufsäulen durchgehend erreich-
bar.

4. Nur in der Zeit von 08:00–16:00Uhr kann bei Störungen Servicepersonal an der
Rufsäule vor Ort angefordert werden. Die Verkehrszentrale Bremen ist inNotfällen
über die Rufsäulen durchgehend erreichbar.
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DieWasserstraßenWerra, Fulda,
Oberweser sowie Aller und Leine
dürfenmit besonderenAuflagen
auch von Flößen befahrenwerden.
Ausnahmen sind die Kanäle, auf
denenkeine Floßfahrtengenehmigt
werden.

DasWasserstraßen-undSchifffahrts-
amtHann.Mündenhat dazu ein
Merkblatt herausgegeben.
DasMerkblatt kann bei allenWas-
sertraßen- und Schifffahrtsämtern,
derWasserschutzpolizei und bei

der GeneraldirektionWasserstra-
ßen und Schifffahrt inHannover an-
gefordert werden.

Die Adressen finden Sie imhinteren
Teil dieser Broschüre.

7 Flöße
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Nachwie vor hat der Schiffsführer
(Bootsführer) dieMöglichkeit, sich
mit Hilfe des Nautischen Informa-
tionsfunks (NIF)über

• Ereignisse

• Verkehrsregelungen

• Havarien

• Schleusensperrungen

vertraut zumachen.

Die dafür notwendigenUKW-
Sprechfunkkanäle sind imHand-
buch für den Binnenschifffahrts-
funk enthalten.

Weiterhin kann sich auch jeder
Schiffsführer (Bootsführer) vor
Fahrtantritt über die Bedingungen
undVerhältnisse auf denWasser-
straßenmit Hilfe von demElektro-
nischenWasserstraßen Informa-
tionssystem (ELWIS) informieren.
umdie erforderlichen Reiseinfor-
mationen schnell und aktuell in
Erfahrung zu bringen.

Die Internetseite hierfür lautet:
www.elwis.de.

Die Internetseite beinhaltet u. a.
folgende Themen:

• Informationen für die Binnen-
schifffahrt

• Informationen für die Seeschiff-
fahrt

• Gewässerkundliche Informa-
tionen

• Schifffahrtsrecht/Schiffszulassun-
gen, Patente

• Daten und Fakten der Binnen-
wasserstraßen

• Freizeitschifffahrt

• Adressen und Sonstiges

8 Nautischer Informationsfunk (NIF) und
Elektronisches Wasserstraßen Informations-
system (ELWIS)
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Generaldirektion
Wasserstraßenund Schifffahrt
AmPropsthof 51
53121 Bonn

Tel.: +49 228 42968-0
Web: www.gdws.wsv.bund.de
Mail: gdws@wsv.bund.de

Wasserstraßen- undSchifffahrtsamt
Elbe
Moritzburger Straße 1
01127Dresden

DornhorsterWeg 52
21481 Lauenburg

Fürstenwallstraße 19/20
39104Magdeburg

Tel.: +49 351 8432-50
Web: www.wsa-elbe.wsv.de
Mail: wsa-elbe@wsv.bund.de

Wasserstraßen- undSchifffahrtsamt
Spree-Havel
Mehringdamm129
10965Berlin

Brielower Landstraße 1
14772Brandenburg a. d.Havel

Tel.: +49 3069532-0
Web: www.wsa-spree-havel.wsv.de
Mail: wsa-spree-havel@wsv.bund.de

Wasserstraßen- undSchifffahrtsamt
Spree-Havel
Mehringdamm129
10965Berlin

Brielower Landstraße 1
14772Brandenburg a. d.Havel

Tel.: +49 3069532-0
Web: www.wsa-spree-havel.wsv.de
Mail: wsa-spree-havel@wsv.bund.de

9 Kontakt und weitere Informationen
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Wasserschutzpolizeiinspektion
Friedhofsweg 30
26121Oldenburg
Gesch.-Stelle 0441 790-7803
Telefax 04421790-7850
Vermittlung 0441 790-9
poststelle@wspi.polizei.niedersachsen.de

PolizeidirektionHannover
Zentraler VerkehrsdienstWasserschutzpolizeistationHannover
Vahrenwalder Str. 212
30165Hannover
Telefon 0511109-1945
Telefax 0511 109-1950
Vermittlung 0511109-0

Wasserschutzpolizeistation Scharnebeck
Hülsenberg 12a
21379 Scharnebeck
Telefon 04136 91239-58
Telefax 0413191239-50
poststelle@wspst-scharnebeck.polizei.niedersachsen.de

Wasserschutzpolizeirevier Land Sachsen-Anhalt
Markgrafenstraße 12
39114Magdeburg
Telefon 0391546-2691
Telefax 0391 546-2522

Dienststellen der Wasserschutzpolizei
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PolizeipräsidiumDuisburg
DirektionWasserschutzpolizei
Düsseldorfer Straße 161–163
47053Duisburg
Telefon 0203 280-0
Telefax 0203 280-1957 oder 3009

Wasserschutzpolizeistation
Nienburg
Brückenstraße 8
31582Nienburg
Telefon 05021 96899-15
Telefax 05021 96899-50
Vermittlung 05021 9778-0
wsp@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

Hessisches Bereitschaftspolizei-
präsidium
Wasserschutzpolizeiabteilung
Wiesbadener Straße 99
55252Mainz-Kastel
Telefon 06134 602-3008
Telefax 06134 602-3009

Hessisches Bereitschaftspolizei-
präsidium
Wasserschutzpolizeiabteilung
WasserschutzpolizeipostenKassel
AmHafen 15 (Hafen Kassel,
Fulda-km82,170),
34125 Kassel
Telefon 0561 2076944
Telefax 0561 2076945
hebp-wsp-kassel@polizei.hessen.de

Hessisches Bereitschaftspolizei-
präsidium
Wasserschutzpolizeiabteilung
Wasserschutzpolizeiposten
Waldeck
Ederseerandstraße 6
34513Waldeck-West
Telefon 05623 5437
Telefax 05623 5445
hebp-wsp-waldeck@polizei.hessen.de
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Deutscher Ruderverband e. V.
Ferndinand-Wilhelm-Fricke-Weg10
30169Hannover
Telefon 0511 98094-0
Telefax 0511 98094-25

Deutscher Segler-Verband e. V.
Gründgensstraße 18
22309Hamburg
Telefon 040 632009-0
Telefax 040 632009-28

DeutscherMotoryachtverbande.V.
Geschäftsstelle
Vinckeufer 12–14
47119Duisburg
Telefon 0203 80958-0
Telefax 0203 80958-58

Deutscher Kanu-Verband e. V.
Bertaallee 8
47055Duisburg
Telefon 0203 99750-0
Telefax 0203 99759-60

ADAC
Sportschifffahrt
Hansastraße 19
80686München
Telefon Zentrale 089 7676-0
Telefon 089 7676-6699
Telefax 089 7676-2500

Verbände
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